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EDITORIAL

Hitzige Diskussion
um Erscheinungsbild
der Polizei

„Über Geschmack läßt sich
nicht streiten“, sagt der Volks-
mund und dennoch gibt es
kaum beliebtere Streitthemen,
als Fragen des Geschmacks.
Von der Redaktion nicht uner-
wartet kam die Leserbriefflut
auf den Diskussions-Beitrag
des Autors Axel Henrichs
„Zum äußeren Erscheinungs-
bild einer professionellen deut-
schen Polizei“. (Siehe „Forum“
in dieser Ausgabe) Seine Be-
trachtungen über einen mögli-
chen Zusammenhang zwischen
Erscheinungsbild und takti-

Unerschöpfliche Quelle
gegen rechts

Was auf den ersten Blick wie
eine konventionelle Homepage
eines (in diesem Fall jüdischen)
Online-Anbieters aussieht, hat
es in sich: DieWebsite
www.HaGalil.com setzt auf
massive Verlinkung (ca. 18.000)
und sich somit gegen Naziseiten
durch, die bei der Eingabe be-
stimmter Begriffe in Web-
Suchmaschinen auftauchen. Auf
den Seiten von HaGalil, dem
ersten jüdischen Internetportal
in Europa, findet sich auch ein
Formular, mit dem man auf
rechte Seiten im Netz aufmerk-

Polizei treibt
Handydiebe
mit SMS in den
Wahnsinn

Der Amsterdamer Polizei
will es gelungen sein, binnen
drei Monaten Handydiebstähle
um die Hälfte zu reduzieren.
An die gestohlenen Handys
wurde fortlaufend die SMS
„Warnung, dies ist ein gestohle-
nes Telefon, es zu benutzen ver-
stößt gegen das Gesetz, es zu
stehlen ist eine Straftat“ ver-
sendet. (Magazin von
Vodafone) 4/2001

Waldemar Burghard gestorben
Waldemar Burghard, Direk-

tor des Landeskriminalamtes
Niedersachsen a.D. ist tot. Jahr-
zehntelang war die Gewerk-
schaft der Polizei, insbesondere
der Verlag Deutsche Polizei-
literatur und die Redaktion
Deutsche Polizei mit ihm eng
verbunden. Er war eine ausge-
wiesene Kapazität auf dem Ge-
biet der Kriminalistik und der
Kriminologie. Seit 1967 arbeite-
te er bis zur letzten Stunde in-
teressiert und motiviert an der

stetigen Aktualisierung des Po-
lizei-Fach-Handbuches mit. Be-
reits 1974 erschien mit seinem
Buch „Perspektiven moderner
Menschenführung“ im Verlag
Deutsche Polizeiliteratur ein
Werk, das heute noch zeitge-
mäss ist. Fast 15 Jahre lang war
Waldemar Burghard Mit-Her-
ausgeber der Reihen „Lehr-
und Studienbriefe Kriminalistik
bzw. Kriminologie“, die mit
heute 28 bzw. 14 Bänden in teil-
weise mehreren Auflagen einen

sam machen kann. Halten die
Juristen von HaGalil den Inhalt
für strafrechtlich verfolgbar, neh-
men sie Kontakt mit der Staats-
anwaltschaft auf. So gingen 50
Prozent der im Jahr 2000 ange-
zeigten Fälle auf die Initiative
von HaGalil zurück. Neben einer
superben Suchmaschine bietet
die Seite aber auch Nachrichten
auf Jiddisch und Englisch und
einen link zum neuen jüdischen
Museum in Berlin.

http://www.jmberlin.de/
Quelle: polizei-newsletter/taz
4.1.02

großen Erfolg haben. Für Deut-
sche Polizei arbeitete Waldemar
Burghard viele Jahre als Fach-
schriftleiter. Waldemar
Burghard war nicht nur ein
fachkundiger Autor, kompeten-
ter Berater, sondern auch ein
guter und geschätzter Kollege.

Verlag Deutsche Polizei-
     literatur

Redaktion Deutsche Polizei

schem Mittel erhitzte die Ge-
müter. Die immer wieder ge-
stellte Frage aus der Kollegen-
schaft: „Hat die Polizei nicht
andere Sorgen?“. Der Autor
beantwortete diese Frage gleich
im ersten Satz seines Beitrags:
Sie hat! Dennoch eröffnet  ein
umstrittenes Thema immer die
Möglichkeit zur Selbstreflek-
tion und kann zu dem Schluss
kommen, dass am heutigen Er-
scheinungsbild der Polizei nicht
gerüttelt werden soll (oder
darf?).
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Verfassungsfeinde bekämpfen
– nicht den Verfassungsschutz

 Beckstein: „Es ist erfreulich,
dass die zunächst innerhalb der
Bundesregierung geäußerten
Zweifel über die Erfolgsaussicht
dieses Antrags durch die Fülle
des Materials, das die Verfas-
sungsschutzbehörden in der Fol-
gezeit beim Bundesamt für Ver-
fassungsschutz zusammengetra-
gen und ausgewertet haben, aus-
geräumt werden konnten. Einen
Großteil dieses Materials hat das
Bayerische Landesamt für Ver-
fassungsschutz geliefert.“ Und in
der Tat, es ist beachtlich, was un-
ter Zeit- und öffentlichem Druck
die Verfassungsschutzämter der
Länder und des Bundes an Ma-
terial gegen das bürgerliche
Flaggschiff der Rechtsextremen
zusammengetragen haben (Sie-
he: „Hetze gegen Demokratie
nicht mit dem Parteienprivileg
belohnen“ auf den folgenden
Seiten dieser Ausgabe).

Schon damals, in seiner Pres-
seerklärung vom 31. Januar 2001,
betonte Beckstein in München:
„Ein Verbot einer politischen
Partei oder auch nur das Verbot
eines extremistischen Vereins ist
ohne die intensive Vorarbeit der
Verfassungsschutzbehörden
nicht möglich. Dies sollten sich
die Kritiker des Verfassungs-
schutzes vor Augen halten“. Er
ließ keinen Zweifel an seiner
Überzeugung, dass der Verbots-
antrag der Bundesregierung wie
auch die vom Bundesrat und
vom Bundestag beschlossenen
Verbotsanträge Erfolg haben
werden.

Verbotsverfahren nicht
aussetzen

Mittlerweile haben die Kriti-
ker des Verfassungsschutzes Auf-
wind und die Überzeugung, dass
der Verbotsantrag Erfolg haben
wird, gerät ins Wanken.

Auslöser war, dass es sich bei

Dr. Günther Beckstein, Bay-
erns Staatsminister des
Innern, war stolz, als die
Bundesregierung Anfang
vergangenen Jahres einen
Antrag auf Feststellung der
Verfassungswidrigkeit der
NPD beim Bundesverfas-
sungsgericht eingebracht
hat und damit einer Forde-
rung Bayerns nachkam, die
bereits am 01.08.2000
anlässlich der Vorstellung
des Verfassungsschutz-
berichts für das Jahr 1999
gestellt wurde.

einer der vom Bundesverfas-
sungsgericht geladenen Aus-
kunftspersonen um einen ehe-
maligen hochrangigen NPD-
Funktionär gehandelt hat, von
dem der NRW-Verfassungs-
schutz in einem früheren Zeit-
raum Informationen aus der
NPD erhalten hat. Wegen seiner
antisemitischen und ausländer-
feindlichen Publikationen hatte
der NRW-Verfassungsschutz die
Zusammenarbeit allerdings be-
endet. Alle Äußerungen der
Auskunftsperson, die in den An-
tragsschriften als Beleg für die
Verfassungswidrigkeit der NPD
angeführt werden, stammten aus
der Zeit lange nach Abbruch die-
ser Zusammenarbeit. Sie sind
erst 1998 und später gemacht
worden.

Demzufolge sieht auch Nord-
rhein-Westfalens Innenminister
Dr. Fritz Behrens „keinen
Grund, das Verbotsverfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht
gegen die NPD auszusetzen.“

Behrens: „Wir erwarten vom
Verfassungsschutz, dass er alle
gesetzlichen Möglichkeiten aus-
schöpft, um Informationen über
verfassungsfeindliche Bestre-
bungen zu beschaffen. Dazu ge-

hört selbstverständlich auch, dass
V-Leute eingesetzt werden, um
die NPD-Praktiken zu enttar-
nen.“

Streit um Informations-
politik

Dass sich die Antragsschrift
auf solche Quellen stützt, dürfte
niemand verwundern. Bislang
hat das Bundesverfassungsge-
richt auch nicht signalisiert, dass
es die Erkenntnisse solcher
Quellen nicht akzeptiert. Viel-
mehr geht der Streit darum, ob,
wann und in welchem Umfang
die Antragsteller den Verfas-
sungsrichtern die Quellen und
ihre Identität hätten offenbaren
müssen.

Ein Parteiverbotsverfahren
vor dem Bundesverfassungsge-
richt hat sicher eine andere Qua-
lität, als eine Strafsache gegen
einen Drogenhändlerring. Auch
wenn der Vorwurf eines unsen-
siblen Umgangs mit dem höch-
sten Gericht gerechtfertigt wäre,
ändert das jedoch an der V-
Mann-Problematik wenig.

Mitläufer sind nicht
abzuschöpfen

Nicht erst nach den Terroran-
schlägen des 11. September ver-
gangenen Jahres ist den Nach-
richtendiensten oft der Vorwurf
gemacht worden, zu wenig über
Mudjahidin-Netzwerke oder is-
lamische Extremisten zu wissen.
Auch in der Hochphase der Em-
pörung um das Anwachsen des
Rechtsextremismus in Deutsch-
land sind die Nachrichtendienste
unverholen aufgefordert worden,
ihre Mittel zur Ergründung und
Bekämpfung solcher Umtriebe
einzusetzen.

Dass Informanten aus dem
Milieu keine Ehrenmänner und

-frauen sind, erklärt sich von
selbst. Dass ihre Tätigkeit für den
Verfassungsschutz sie selbst in
Gefahr bringt, ist ebenfalls kein
Geheimnis. Dass Behörden, die
sich solcher Mittel und Personen
zur Erfüllung ihres gesetzlichen
Auftrages bedienen müssen,
auch eine gewisse Fürsorge-
pflicht obliegt, indem sie eine
mögliche Enttarnung solcher
Personen vermeidet, bestreitet
niemand. Das hat nichts mit Ge-
heimniskrämerei zu tun, denn in
einem Verfahren sitzt immer
auch die Gegenseite mit am
Tisch. Auch die Selbstverpflicht-
ung der Antragsteller, nicht sol-
che Quellen zu verwenden, die
einen „steuernden Einfluss“ auf
die Organisation haben, über die
sie zum Beispiel gegenüber dem
Verfassungsschutz berichten, ist
Abschiebung von Verantwor-
tung auf die unteren Ebenen der
Behörden. Reine Mitläufer sind
nicht abzuschöpfen, weil sie
kaum Zugang zu den Informatio-
nen der Organisation haben. Ein
hochrangiger Funktionsträger
aber, der in Entscheidungs-
ebenen lediglich beobachtend
„mitschwimmt“ und selbst nicht
agiert, dürfte schnell das Miss-
trauen seiner Umgebung we-
cken. Schließlich handelt es sich
bei den V-Leuten, die der Verfas-
sungsschutz zur Informations-
gewinnung führen muss, um
Rechtsextreme mit ihrem eige-
nen verworrenen und demo-
kratiefeindlichen Gedankengut –
sonst wären sie nicht in dieser
Partei. Dass sie gegen Geld eine
verabscheuungswürdige aber
dennoch eigene Sache verraten,
charakterisiert sie.

Rüdiger Holecek
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Leserbrief „Erschei-
nungsbild der Polizei“,
DP 2/02

Der Aufsatz von Axel Hen-
richs stellt ein Ärgernis dar. Al-
lein die Vokabeln „Haartracht/
Barttracht“ lassen sofort unzwei-
felhaft erkennen, aus welcher
muffigen Ecke der Wind weht.
Mit genau denselben Scheinar-
gumenten (angeblich vom Bür-
ger so gewünscht) wird seit Jah-
ren die Einführung funktionaler,
zeitgemäßer Dienstkleidung er-
folgreich hintertrieben.

Allein mit einer waschbaren
Hose wäre schon viel gebessert,
aber die ist nicht repräsentativ
genug, was auch immer dies sein
mag.

Solange Phantomdiskus-
sionen über Haare, Bärte und
Schmuckstücke mit großem Auf-
wand an Zeit und Energie ge-
führt werden, während es im täg-
lichen Dienst an brauchbaren
Einsatz- und Arbeitsmitteln
mangelt, sind wir noch Lichtjah-
re von einer modernen Polizei
entfernt.

Thomas Heinemann,
Berlin

Bei der Lektüre des Artikels
in der Zeitschrift „Deutsche Po-
lizei“ 2/2002 fragt man sich un-
willkürlich, in welcher Zeit wir ei-
gentlich leben. Einerseits spricht
man von eigenverantwortlichen
Beamten, andererseits sind die-
se Beamten nicht einmal dazu in
der Lage, sich selbständig Ge-
danken über Frisur und/oder
Schmuckstücke zu machen. Der
38-jährige (!) Beamte Henrichs
untermauert mit vielen Urteilen
ein Anforderungsprofil an Poli-
zeivollzugsbeamte, welches viele
von uns eigentlich schon für ver-
gessen hielten. Es ist nur seltsam,
dass man zu Lasten der Beam-
ten gern an „alten Grundsätzen“
festhält, während Grundsätze,
die zu unserem Vorteil sind (z.B.
Versorgungsbezüge), um so
leichter über Bord geworfen wer-
den. Was uns aber viel mehr stört,
dass solches Gedankengut durch
eine „Gewerkschafts-Zeitung“

Als nach den Terroran-
schlägen am 11. Sep-
tember 2001 in den

USA Verbindungen der Atten-
täter in die Bundesrepublik
Deutschland offenbar wurden,
mokierten sich Politiker und
Kommentatoren kopfschüt-
telnd darüber, was deutsche Si-
cherheitsbehörden alles nicht
wußten. Die Nachrichtendien-
ste gerieten ins Kreuzfeuer der
Kritik, weil sie offenbar keine
Erkenntnisse über Mudja-
hidin-Netzwerke und über die
Umtriebe islamischer Extremi-
sten in Deutschland verfügten.
In ungezählten Interviews wur-
de mir die Frage gestellt, ob
Polizei und Nachrichtendienste
denn keine „Informanten“ in
diesen Kreisen hätten, wobei
nicht wenigen Fragestellern die
Begriffe „V-Mann“ und „ver-
deckter Ermittler“ durcheinan-
der gingen.

Heute zeigt sich die Nation
empört, dass deutsche Behör-
den in einer Partei, gegen die
ein Verbotsantrag beim Bun-
desverfassungsgericht anhängig
ist, über viele und dazu noch
sprudelnde Quellen verfügt,
V-Leute eben.

Das Verhältnis zwischen Po-
litik und Öffentlichkeit einer-
seits und Nachrichtendiensten
andererseits  ist oft von dem
Grundsatz geprägt: „Wasch mir
den Pelz, aber mach‘ mich nicht
nass.“ Wenn es angesagt ist, soll
der Verfassungsschutz über
möglichst viele und gute Infor-
manten verfügen, die die
Arbeitsweisen und Ziele dubi-
oser Zirkel offenlegen. Wenn
der Wind sich dreht heißt es:
„Wer mit den Hunden schläft,
riecht nach ihnen.“

Als Bundeskanzler Schröder
am 4. Oktober 2000 nach dem
Anschlag auf die Düsseldorfer
Synagoge – einem irrtümlich
vermuteten Höhepunkt des
kontinuierlichen Anstiegs rech-
ter Gewalt in Deutschland – zu

einem „Aufstand der Anständi-
gen“ gegen den Rechtsextre-
mismus aufrief, fand er viele
Anhänger – von einfachen
Leuten, die ihren Abscheu
gegen die neuen rechten Her-
renmenschen mit ihrem ge-
walttätigen Gefolge zum Aus-
druck brachten, bis hin zu
Politikern und Prominenten,
die sich gern im Glanz der
Lichterketten sonnten. Die
dringenden Mahnungen „an
die politisch Verantwortlichen“
endlich etwas gegen den wach-
senden Rechtsextremismus zu
tun, waren nicht selten mit dem
Vorwurf an den Verfassungs-
schutz verbunden, nur auf dem
rechten Auge blind zu sein.

Die Forderung nach einem
Verbot der NPD, dem bürgerlich
ummäntelten Flaggschiff der
rechten Szene, das Demonstra-
tionen anmelden, an Wahlen
teilnehmen, Steuergelder für
braune Propaganda einstreichen
und auch sonst mit allen grund-
gesetzlich garantierten Privilegi-
en einer erlaubten Partei be-
tucht ist, war zwangsläufig.

Wenn gleich drei Verfas-
sungsorgane – Bundesrat,
Bundestag und Bundesregie-
rung  – die Forderung nach
einem NPD-Verbot für richtig
halten, dann haben die nachge-
ordneten Behörden zu arbeiten
und die Munition gegen das
rechte Flaggschiff zu zu sam-
meln – mit den ihnen zur Ver-
fügung stehenden, auch nach-
richtendienstlichen Mitteln.
Dazu gehören auch Informan-
ten, V-Leute. Diese Quellen
sind natürlich so dubios, wie
das Milieu, aus dem sie stam-
men. Gleichzeitig begeben sie
sich mit ihrem Verrat an der
Sache selbst in Gefahr. Sie
dürfen von staatlichen Behör-
den nicht in Gefahr gebracht
werden. Der Umgang mit V-
Leuten ist stets heikel. Ein Mit-
läufer, der nicht in dem Ver-
dacht steht, Einfluss in der Or-

ganisation zu haben, weiß auch
meistens nichts. Also müssen
Funktionäre abgeschöpft wer-
den, die so heißen, weil sie zum
Funktionieren des Apparates
beitragen.

Es waren nicht in erster
Linie die Fachleute in den
Sicherheitsbehörden die auf
einen Verbotsantrag drängten.
Sie wussten, dass es kein Zufall
sein konnte, wenn die am unbe-
kümmerten Umgang mit politi-
schen Wagnissen gewohnte
Bundesrepublik Deutschland
fast fünf Jahrzehnte lang von
Parteiverboten die Finger
gelassen hat. Zu ihren Argu-
menten, diese Tradition nicht zu
beschädigen, zählten die Tatsa-
che, das eine in der Öffentlich-
keit agierende politische Grup-
pierung leichter zu bekämpfen
und ihr nachhaltiger mit politi-
schen Argumenten zu begeg-
nen sei, als wenn sie im Unter-
grund verschwände. Auch
wussten sie um die hohen
Hürden, die die Verfassung
dem Verbot einer politischen
Partei gesetzt hat. Vielleicht
ahnten sie auch, wie fragil ein
„Schulterschluss der Demokra-
ten“ sein kann – vor allem,
wenn Wahlen und damit Wahl-
kämpfe anstehen.

Dass unter dem ungeheuren
politischen und zeitlichen
Druck auch Pannen passiert
sind, ist bedauerlich, aber kann
doch wohl nicht das gemeinsa-
me Ziel der Demokraten in
Frage stellen. Wer jetzt Abstand
vom „Aufstand der Anständi-
gen” nimmt, sollte sich fragen,
wer bekämpft werden soll:
Verfassungsfeinde oder die Be-
hörde, die unsere Verfassung
vor Feinden schützen soll. Die
NPD jedenfalls triumphiert.

Abstand vom Aufstand des Anstands
Von Konrad Freiberg
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(Fortsetzung auf Seite 33)

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen, um
möglichst viele Kolleginnen
und Kollegen zu Wort kom-
men zu lassen. Abgedruckte
Zuschriften geben nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt.

verbreitet wird! Sollte diese Ge-
werkschaft nicht die Interessen
der eigenen Mitglieder (auch der
Jüngeren) vertreten, statt wie
hier einseitig den formalen juri-
stischen Standpunkt herzu-
beten? In der Vergangenheit
wurden bereits mehrfach „be-
amten-freundliche“ Urteile ver-
öffentlicht; Komisch, dass von
diesen hier nicht die Rede war.
Da hätte wohl das Ergebnis nicht
mehr gepasst!

Eigentlich wäre doch die
Hauptaufgabe einer Gewerk-
schaft für eine Anpassung der
Vorschriften an die gesellschaft-
lichen Realitäten zu sorgen, statt
sich als Bewahrer alter Zöpfe
aufzuspielen. Hier wird einseitig
der formale Standpunkt vertre-
ten, die gewerkschaftliche Sicht
(die ja vorrangig die Interessen
der Beamten widerspiegeln soll-
te), wird hier vollkommen ver-
gessen. Selbst, wenn zu einer Dis-
kussion angeregt werden sollte,
so ist doch die „Deutsche Poli-
zei“ kaum der richtige Ort, um
einseitig Argumentationshilfen
für ewig Gestrige zu liefern.

Natürlich soll die Polizei or-
dentlich nach außen vertreten
werden, aber hier gibt es unseres
Erachtens deutlich größere
Spielräume als der Artikel uns
glauben machen will. Der Inhalt
liest sich wie die Neufassung ei-
ner Bekleidungs-PDV!

Frank Lueßmann,
Jörg Biestefeldt,

Delmenhorst

Mit großem Bedauern musste
ich zur Kenntnis nehmen, dass
die Gewerkschaft der Polizei mit
dem Artikel des Kollegen
Henrichs das äußere Erschei-
nungsbild unserer Kolleginnen
und Kollegen der Schutzpolizei
auch noch zur Diskussion stellen
will. Ganz davon zu schweigen,
ob sich für den geneigten Leser
die Frage aufdrängt, ob die Ge-
werkschaft der Polizei keine an-
deren wichtigeren Probleme hat,
stellt sich für mich die Frage, wes-
sen Position der Kollege Hein-
richs in unserer Gewerkschafts-
zeitschrift eigentlich vertritt, die

des Dienstherrn oder die der
Beschäftigten. Seit Jahren versu-
chen immer wieder irgendwelche
Polizeibeamte, vorwiegend in lei-
tenden Funktionen, aus welchen
Gründen auch immer, das Aus-
sehen der „Uniformträger“ eine
von ihnen vorgegebene Schablo-
ne zu pressen. Dabei wird nicht
erkannt, dass dadurch einer der
höchsten Werte des Menschen,
nämlich die Individualität verlo-
ren geht. Man beruft sich vorwie-
gend auf angebliche Auswirkun-
gen beim Bürger, die jedoch
nicht konkret nachprüfbar sind
und meines Erachtens mehr die
persönliche Einstellung der
Diskutanten widerspiegeln, In-
haltlich will ich mich nicht näher
mit den Ausführungen des Kol-
legen Heinrichs beschäftigten,
auch weil ich eigentlich diese
unendliche Diskussion mehr als
leid bin. Ich verweise nur auf das
Leitbild der Polizei Baden-Würt-
temberg, in dem als einem der
wesentlichsten Kriterien fest ge-
schrieben ist, dass für uns der
Mensch im Mittelpunkt steht.
Polizeibeamten wie Herrn Hen-
richs müsste man offensichtlich
erst noch genauer erläutern, dass
damit unsere Kolleginnen und
Kollegen gemeint sind.

Auch mag mir der Hinweis
erlaubt sein, dass wir am Beginn
des 21. Jahrhunderts stehen und
wir auch innerhalb der Polizei
endlich lernen müssen, uns dem
gesellschaftlichen Wandel anzu-
passen.

Etwas befremdend ist, dass
innerhalb der gleichen Zeit-
schrift im Bundes- bzw. Landes-
teil (Baden-Württemberg, Anm.
d. Red.) zu dem gleichen Thema
von Seiten der Gewerkschaft der
Polizei unterschiedliche Positio-
nen bezogen werden. Dies sollte
eigentlich nicht passieren und
zeugt nicht gerade von Professio-
nalität, die in dem Artikel gefor-
dert wird.

Klaus Peter,
Vorsitzender der KG

Konstanz

Schwerstkriminalität auf Stra-
ßen und Plätzen unserer Groß-
städte, Mord und Totschlag in U-

und S-Bahnen, wachsende
Drogenkriminalität, drohender
Verkehrsinfarkt, Probleme bei
der Beschaffung von lebensnot-
wendigen Ausrüstungsgegen-
ständen wie z.B. schusssicheren
Westen, weil das Geld vorn und
hinten nicht reicht, und nicht zu-
letzt Personalreduzierungen als
Einsparpotenzial der Länder und
des Bundes, derartige Neben-
sächlichkeiten treten in den Hin-
tergrund, wenn es um das ein-
heitliche äußere Erscheinungs-
bild der Polizeibeamten geht.

Als Leser frage ich mich, wie
verlottert müssen die uniformier-
ten Polizisten denn sein, wenn ein
hoch bezahlter Polizeiführer
über dieses Thema so intensiv
nachdenkt und fast sechs Seiten
lang bis ins letzte Detail über
Geschmacks-, Zeitgeist- und
Modefragen philosophiert?

Ist es wieder einmal an der
Zeit, die Truppe auf Vordermann
zu bringen? Sauberes Hemd, ge-
putzte Schuhe, scharfe Rasur,
geschnittene Fingernägel, all das
muss natürlich auch kontrolliert
werden. Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser! Da werden Ge-
richte aller Instanzen bemüht
und empirische Erhebungen an-
geführt, um die Anordnung eines
Fassonhaarschnittes zu rechtfer-
tigen. Dem Argument, lange
Haare können bei potenziellen
körperlichen Auseinanderset-
zungen im Rahmen polizeilichen
Einschreitens Angriffsflächen
bieten und Ursache für Verlet-
zungen sein, stimme ich zu. Al-
lerdings kann man auch an den
Haaren eines Fassonschnittes
ziehen und dadurch Verletzun-
gen hervorrufen. Folgt man die-
ser Argumentation des Autors,
müsste konsequenterweise für
die Polizeibeamten das Tragen
von Glatzen angeordnet werden;
das würde diese Art von Verlet-
zungen ausschließen. Glatzen
passen aber auch nicht in das
Weltbild der repräsentativ Be-
fragten. Äußere, individuelle
Merkmale, die darauf hinweisen,
dass auch in der Polizeiuniform
ein Mensch mit Herz, eigenen
Gedanken und Gefühlen steckt,
werden abgelehnt. Ich dachte,
diese Zeiten wären endgültig
vorbei, und die Polizei akzeptiert
sich als Teil unserer zivilen Ge-

sellschaft. Sie ist keine militäri-
sche Eliteeinheit.

Damit ich richtig verstanden
werde: schmuddelige Polizisten
mag ich auch nicht, aber darum
geht es hier nicht. Hier werden
einfach nur falsche Prioritäten
gesetzt. Computer gesteuerte, ro-
boterhafte Polizeibeamte, die
alle gleich aussehen und mir als
Bürger Gesetzestexte und
Gerichtsentscheidungen aus-
wendig vorbeten, sind mir su-
spekt. Ich bevorzuge den indivi-
duellen Typen, z. B. den sympa-
thisch wirkenden jungen Kom-
missar, der auf Seite 15 im Hemd,
mit Ohrring und Tätowierung
abgebildet ist.

Ein Berliner Polizeibeamter
schilderte vor einiger Zeit fol-
genden Vorfall in der Tagespres-
se: „Als ich einmal einer Motor-
radfahrerin das gebrochene Bein
schiente, kam ein Kollege des
höheren Dienstes und wies mich
zurecht – ich solle gefälligst so-
fort meine Dienstmütze aufset-
zen. Diese Leute verstehen ihren
Beruf offenbar nicht.“

Ich meine, etwas mehr Tole-
ranz und weniger militärischer
Gleichklang wäre dem Ansehen
der Polizei eher förderlich als
abträglich. Ich wünsche mir als
Bürger einen freundlichen,
selbstbewussten und motivierten
Polizeibeamten, dabei ist es mir
egal, was sich auf oder an dem
Kopf befindet. Wichtig ist, was
drin ist! Die innere Einstellung
zum Beruf ist entscheidend. Ob
allerdings die Motivation eines
Polizeibeamten gesteigert wer-
den kann, indem Vorgesetzte
ständig an ihm herum nörgeln,
wage ich zu bezweifeln.

Detlef Schmidt,
Berlin
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TITEL
Hetze gegen Demokratie nicht mit dem
Parteienprivileg belohnen

Bundestag und Bundesrat haben am 30. März 2001 ihre
Anträge beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um
die Verfassungswidrigkeit der National-Demokratischen
Partei Deutschlands (NPD) festzustellen und damit ein
Verbot dieser rechtsextremistischen Partei zu erreichen.
Die Bundesregierung hatte dies bereits am 30. Januar
2001 getan und damit ihren Kabinettsbeschluss vom 8.
November 2000 vollzogen. Am 4. Oktober 2001
beschloss das Bundesverfassungsgericht, das gemäß
Art. 21. Abs. 2 des Grundgesetzes über die Verfassungs-
widrigkeit einer Partei entscheidet,  in der Frage  eines
möglichen Verbotes der NPD mündlich zu verhandeln. Es
erklärte die Anträge der Verfassungsorgane für zulässig
und die Klageschriften für hinreichend begründet, um ein
solch tiefgreifendes Verfahren zu rechtfertigen.

B undestag, Bundesrat
und Bundesregierung
begründen ihre Ver-

botsanträge damit, dass sich
die NPD die Beseitigung der
freiheitlichen demokratischen
Grundordnung der Bundesrepu-
blik zum Ziel gesetzt hat, das sie
zudem in besonders aggressiver
und gewalttätiger Weise verfol-
ge.

Bei der Vorstellung des Ver-
fassungsschutzberichtes 2000 am
29. März hatte Bundesinnenmi-
nister Otto Schily die besondere
Aggressivität der NPD in ihrem
Kampf gegen die Verfassungs-
grundlagen der Bundesrepublik
hervorgehoben. Der Bericht be-
weise, dass die NPD ihren
„Kampf um die Straße“ fortge-
setzt habe. Zahlreiche NPD-Mit-
glieder, darunter auch Funktio-
näre, seien auch im Jahr 2000 in
rechtsextremistische Straftaten
verwickelt gewesen.

Nach Beobachtungen des Ver-
fassungsschutzes habe die Partei
sich offen zu ihrer Zusammenar-
beit mit Neonazis und Gewalt-
bereiten bekannt. Sie bilde wei-
terhin eine Basis für eine orga-
nisierte Unterwanderung des
demokratischen Rechtsstaates,
für Antisemitismus und Rassis-
mus.

Parteienprivileg
entziehen

Bundesinnenminister Otto
Schily: „Die Feststellung der Ver-
fassungswidrigkeit der NPD ist
erforderlich, um die verfassungs-
feindliche Agitation der NPD
und ihr Eintreten für eine totali-
täre Staats- und Gesellschafts-
ordnung zu beenden und ihr die
Möglichkeit zu nehmen, als poli-
tische Partei mit den damit ver-
bundenen Rechten aufzutreten.“

Die NPD habe sich, so der
Bundesinnenminister, die Besei-
tigung der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung auf

„..aktiv kämpferische, aggressive
Weise zum Ziel gesetzt. Sie will
die Organisationsform der poli-
tischen Partei für die Unterwan-
derung der parlamentarischen
Demokratie nutzen und an deren
Stelle eine autoritäre und totali-
täre Gesellschaftsordnung er-
richten, in der die Grund- und
Menschenrechte missachtet wer-
den. Mit rassistischer, insbeson-
dere antisemitischer und frie-
densfeindlicher Agitation sowie
der Wiederbelebung nationalso-
zialistischen Gedankenguts be-
schädigt die NPD das Ansehen
Deutschlands in der Welt. Ihr
Treiben als Sammelbecken von
Rechtsextremisten darf keinen
Tag länger als unbedingt nötig
hingenommen werden.“

Gerade vor dem Hintergrund
rechtsextremistischer Ausschrei-
tungen sei der Verbotsantrag das
rechtlich und politisch gebotene
Mittel, um die Prinzipien der
wehrhaften Demokratie gegen
ihre Feinde durchzusetzen.“

Die Verfahrensbevollmäch-
tigten der Bundesregierung sind
der Hamburger Staatsrechtsleh-
rer und ehemalige schleswig-hol-
steinische Innenminister Prof.
Dr. Hans Peter Bull sowie der
Berliner Rechtsanwalt Dr. h.c.
Karlheinz Quack. In ihrem 103-
seitigen Schriftsatz stellen sie die
verfassungsfeindliche Ideologie
der NPD und Verfassungswidrig-
keit dieser Partei dar. Darin be-
schreiben sie die prägenden We-
sensmerkmale der NPD:

• Ablehnung des Grundgeset-
zes,

• Feindschaft gegenüber De-
mokratie und Rechtsstaat,

NPD

Polizei zwischen Baum und Borke:
Polizeikräfte schützen im sächsi-
schen Zittau eine Demonstration
von NPD-Anhängern. Gegen-
demonstranten werden auf Ab-
stand gehalten. Fotos (4): dpa



3/2002 Deutsche Polizei  7

• Missachtung und Abqualifi-
zierung der Menschenwürde und
der Grundrechte,

• ideologische Intoleranz ge-
genüber Andersdenkenden und
Fremden,

• totalitäre Partei-Program-
matik,

• Wesensverwandtschaft mit
dem Nationalsozialismus,

• Antisemitismus,
• Friedensfeindlichkeit, Revi-

sionismus,
• aktiv kämpferisches Verhal-

ten und Gewaltbereitschaft.
In ihrem Verbotsantrag wollen

die Antragsteller nachweisen,
dass die NPD über ein an die
Machtergreifungsstrategie der
Nationalsozialisten angelehntes,
umfassendes politisches Konzept
verfügt und dies verfolgt mit

• totalitärer, antisemitischer
und rassistischer Agitation, „Ka-
der-Schulung“ und Netzwerk-
bildung,

• emotionaler Indoktrination
insbesondere Jugendlicher,

• Zusammenwirken mit Neo-
nazis und Skinheads,

• Bedrohung und Einschüch-
terung politischer Gegner und
von Fremden („National befrei-
te Zonen“, „Angsträume“).

Die NPD bediene sich dabei
auch in besonders gefährlicher
Weise einer Vielzahl von
Agitationsformen und Medien
einschließlich des Internet.

Auszüge aus der
Antragsschrift:

• Rechtsextremistische Akti-
vitäten haben in den letzten Jah-
ren erheblich zugenommen.
Neonazistische Gruppen haben
nicht nur häufiger demonstriert
und verstärkt – z.B. über das
Internet – Propaganda für ihre
verfassungswidrigen Ziele be-
trieben, sondern sind auch immer
gewalttätiger geworden. Men-
schen wurden und werden gejagt,
geschlagen, ermordet. Die
Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) spielt in
diesem Zusammenhang eine
wesentliche Rolle. Sie wirbt mit
zunehmendem Erfolg unter
gewaltbereiten Jugendlichen
Anhänger an, versucht sozialen
Protest in eine grundsätzliche

Meinungen weiterhin in dem or-
ganisatorischen Rahmen einer
politischen Partei verbreitet wer-
den. Das ist deshalb so bedeut-
sam, weil die parteipolitische
Tätigkeit durch Art. 21 GG be-
sonders geschützt („privile-
giert“) wird und weil Parteien,
die nicht für verfassungswidrig
erklärt worden sind, von Staat
und Kommunen in mehrfacher
Hinsicht unterstützt werden. Fal-
len diese Vorteile weg, so wird die
Propaganda für verfassungs-
feindliche Ideen erschwert, und
die Organisation kann nicht
mehr als Basis für gewalttätige
Aktionen genutzt werden.

• Der politische und morali-
sche Schaden, der durch die NPD
verursacht wird, kann mit ande-
ren Mitteln nicht hinreichend
abgewehrt werden. Selbst wenn
zu befürchten ist, dass Ideen und
Propaganda der NPD in anderen
Organisationsformen auch nach
einem Verbot der Partei weiter
verbreitet werden, sind die Wert-
entscheidungen der Verfassung
gegen so aggressive Feinde wie
die NPD entschieden zu vertei-
digen.

• Die NPD kämpft gegen „das
System“, womit sie die freiheitli-
che Ordnung in Deutschland
meint. Die NPD verwendet den
Begriff in bewusster Anlehnung
an den Nationalsozialismus, der
dieses Wort verächtlich für die
Weimarer Republik benutzte. ...

• Der Vorsitzende des Landes-
verbandes Mecklenburg-Vor-
pommern, Dr. Hans Günter
Eisenecker, erklärte laut Mittei-
lungsblatt des NPD-Landesver-
bandes Berlin-Brandenburg,
dass nur die NPD in Deutschland
dem inzwischen für alle sichtba-
ren „Fäulnisprozess des Bonner
Systems“ eine glaubwürdige Al-
ternative entgegenstellen könne.
Er betont wörtlich: „Wir wollen
nicht bewahren, wir wollen die-
ses System überwinden, weil da-
von das Überleben unseres Vol-
kes abhängt.“ („Zündstoff –
Deutsche Stimme für Berlin und
Brandenburg“, Nr. 1/2000)

• Die Redaktion der vom
NPD/JN-Landesverband Baden-
Württemberg herausgegebenen
Publikation bekannte: „Nicht
Mitregieren wollen wir, keine
Beteiligung an der Macht streben

Seit Bestehen der Bundesre-
publik sind Verbotsverfahren
gegen folgende Parteien vor
dem Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) durchgeführt wor-
den, die mit dem Verbot der
Parteien endeten:

- 1952 SRP (Sozialistische
Reichspartei Deutschlands)

- 1956 KPD (Kommunisti-
sche Partei Deutschlands)

Nach Art. 21 Abs. 2 GG sind
Parteien, „die nach ihren Zie-
len oder nach dem Verhalten
ihrer Anhänger darauf ausge-
hen, die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder zu beseitigen
oder den Bestand der Bundes-
republik Deutschland zu ge-
fährden“ verfassungswidrig.
Über die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit entscheidet das
Bundesverfassungsgericht.

Antragsberechtigt sind nach
§ 43 BVerfGG Bundestag, Bun-
desrat oder Bundesregierung.
Landesregierungen können
den Antrag nur gegen Organi-
sationen stellen, die sich nur auf
das Gebiet ihres Landes be-
schränken.

Erweist sich der Antrag als
begründet, stellt das BVerfG
die Verfassungswidrigkeit fest.
Die Feststellung kann sich auch
auf einen rechtlich oder orga-

nisatorisch selbständigen Teil
einer Partei beschränken.

Nach § 46 Abs. 3 BVerfGG
ist mit der Feststellung die Auf-
lösung der Partei oder des selb-
ständigen Teils der Partei und
das Verbot zu verbinden, eine
Ersatzorganisation zu schaffen.
Außerdem kann die Einzie-
hung des Vermögens der Partei
zugunsten des Bundes oder des
Landes zu gemeinnützigen
Zwecken ausgesprochen wer-
den.

Vereinsverbote
Nach Art 9 Abs. 2 GG sind

„Vereinigungen, deren Zweck
oder Tätigkeit den Strafgeset-
zen zuwiderlaufen oder die sich
gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder gegen den Ge-
danken der Völkerverständi-
gung richten“ verboten.

Verbotsbehörde ist nach § 3
Abs. 2 VereinsG für Vereine
oder Teilvereine auf dem Ge-
biet eines Landes die oberste
Landesbehörde und für Verei-
ne oder Teilvereine, deren Or-
ganisation oder Tätigkeit über
das Gebiet eines Landes hin-
ausgeht der Bundesminister
des Innern.

Mit dem Verbot ist in der Re-
gel die Beschlagnahme und die
Einziehung des Vereins-
vermögens verbunden.

Parteiverbote

Feindschaft gegenüber Demo-
kratie und Rechtsstaat umzuprä-
gen, verbreitet in geistiger Nähe
zum Nationalsozialismus antise-
mitische und rassistische Äuße-
rungen und verfassungswidrige
Vorstellungen von einer totalitä-
ren Staats- und Gesellschaftsord-
nung. Sie will die Organisations-
form der politischen Partei für
die Unterwanderung der parla-
mentarischen Demokratie nut-
zen. Für rechtsextremistische Ju-
gendliche und neonazistische
Kameradschaften hat sich die

NPD „zu einem Dach und
Schutzschild gegenüber dem de-
mokratischen Staat entwickelt“
(Formulierung von Bernd Wag-
ner, Leiter des Zentrums Demo-
kratische Kultur, Berlin bei einer
Anhörung im Bundestags-
innenausschuss am 25. Oktober
2000 – schriftliche Stellungnah-
me, Seite 5). ...

• So können durch ein Partei-
verbot zwar verfassungsfeindli-
che Meinungsäußerungen nicht
verhindert werden, aber es kann
verhindert werden, dass solche
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wir an, von Reformen reden wir
schon gar nicht, sondern wir wol-
len die absolute Macht in
Deutschland, um unsere Politik
zum Wohle des deutschen Volkes

zu verwirklichen und um das li-
beral-kapitalistische System
durch unsere nationale, solidari-
sche Volkswirtschaft zu ersetzen.
Das, und nichts anderes, ist die
deutsche Revolution.“ („Süd-
west Stimme“, Nr. 2/1998)

• Die rassistische Pro-
grammatik zieht sich
durch die gesamte Agita-
tion und den Partei-
jargon. Fremden-
feindlichkeit erscheint da-
nach als legitimes Mittel
der „Arterhaltung“, als
ein biologisches und ver-
pflichtendes Grundprin-
zip.

• In ihrem Wahlprogramm zur
Europawahl am 13. Juni 1999
beklagt die Partei einen nationa-
len Notstand u.a. als Folge einer
„systematisch betriebenen ethni-
schen Überfremdung Deutsch-
lands“, durch die „aus dem einst

sozial ausgewogenen und geistig-
kulturell leistungsfähigen Land
der Deutschen bereits heute ein
mit sozialen Sprengsätzen ver-
minter Vielvölkerstaat auf klein-

stem Raum“ geworden sei.
(NPD-Wahlprogramm zur Euro-
pawahl am 13. 06. 1999)

• In der vom JN-Bundesvor-
stand herausgegebenen Mitglie-
derzeitschrift erklärte der JN-
Bundesvorsitzende Roßmüller,
die Publikation solle jedem Mit-
glied das Gefühl vermitteln, „im
gleichgearteten, zielgerichteten
Streben seiner Kameraden im
übrigen Reichsgebiet, den glei-
chen „blutbewussten“ Pulsschlag
zu verspüren“. („Der Aktivist -
Mitgliederzeitschrift der JN“,
1999)

• Im Bundestags- und Land-
tagswahlkampf erläuterte der
frühere Landesvorsitzende von
Mecklenburg-Vorpommern,
Ronny Grubert, die Bedeutung
des von ihm geforderten natio-
nalen Widerstandes: „Dass unse-
re Kinder nicht schwarz-weiß-
gescheckt aussehen, sondern so,
wie unsere Kinder schon vor

Jahrhunderten ausgesehen ha-
ben.“ („Berliner Morgenpost“
vom 12.09.1998)

• Im Oktober 1998 schrieb ein
Autor unter dem Pseudonym

„Stremme“ in einem Mittei-
lungsblatt des NPD-Landesver-
bands Nordrhein-Westfalen,
heute seien „Rassenmischungen
durch die moderne Informa-
tions- und Reisetechnik sehr gut
möglich, obwohl Forschungen
ergeben“ hätten, dass nur ca. 15
Prozent der Bevölkerung bereit
seien, Rassenschranken zu
durchbrechen. Diese 15 Prozent
zähle man zu dem „genetischen
Schrott“, der in jedem Volk vor-
handen sei. („Deutsche Zukunft,
Landesspiegel Nordrhein-West-
falen“, Nr. 10/1998)

• Die Opfer des Völkermor-
des an den Juden werden ge-
schmäht, u. a. mit Ausführungen
wie den folgenden Auszügen aus
dem Buch des seinerzeit (1998)
stellvertretenden Landesvorsit-
zender der NPD in Nordrhein-
Westfalen: „Der Antisemitismus
der Zwischenkriegszeit entstand,
weil bereits in den 20er Jahren

unseres Jahrhunderts der jüdi-
sche Einfluss in alle Lebensberei-
che eindrang und einen General-
angriff auf die deutsche Volks-
seele vornahm.“...

• „Hitler mit seinem Antise-
mitismus war genau gesehen ein
Glücksfall für die Juden. Aus die-
sem hitlerischen Antisemitismus
entstand die euphorisch stim-
mende semitische Massenhyste-
rie, die zur Gründung des Staa-
tes Israel führte, dessen nationa-
listischer Größenwahn bisher die
Welt in Atem hält. So war nach
Verständnis vieler Juden der letz-
te Weltkrieg ein Religions- und
Rassenkrieg. Es ging darum, die
arisch-nordische Rasse zu ver-
nichten, die noch über die Kraft
verfügte, sich gegen eine Welt-
herrschaft durch Juden zu weh-
ren. Andere Völker ließ man
weiterleben, wenn sie sich der
jüdischen Heilswelt beugten. ...“

• „Auschwitz ist für die Juden
der ganzen Welt ein religiöser
und politischer Angelpunkt ge-
worden. ... Wenn es Auschwitz
nicht gegeben hätte, müsste es für
die Juden von heute erfunden
werden. Denn Auschwitz ist die
Machtergreifung durch das ver-
netzte Judentum.“ (Wolfgang
Frenz, „Verlust der Väterlichkeit
oder Das Jahrhundert der Ju-
den“)

• Als „Zwischenschritt“
zu ihrer „Macht-
erlangung“ will die NPD
„Befreite Zonen“ schaf-
fen. Sie bedroht politi-
sche Gegner und Fremde
und versucht, Menschen
einzuschüchtern. Ihr Ver-
hältnis zur Gewalt ist zu-
mindest unklar; sie pro-
pagiert Gewalt als ein
Mittel zur Durchsetzung
ihrer revolutionären Ziele.
Dabei verbündet sie sich
mit Straftätern aus ver-
schiedenen Teilen der
rechtsextremistischen
„Szene“ und wirbt gewalt-
bereite Jugendliche an,
z.B. Skinheads: „Die NPD
hat keine Probleme, mit

NPD

„Autonome” bei der „Revolutionären 1. Mai-Demonstration” in Berlin:
die Polizei hat alle Hände voll zu tun, um Auseinandersetzungen mit
NPD-Anhängern zu verhindern.
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solchen Gruppen zusam-
menzuarbeiten, wenn sie
bereit sind, als politische
Soldaten zu denken und
zu handeln. Dann zeigt
sich auch, dass es sich
i.d.R. um sehr wertvolle
junge Menschen handelt,
die es für den Wiederauf-
bau der Volksgemein-
schaft zu gewinnen gilt.“
(Das strategische Kon-
zept der NPD)

• Die Partei zielt beim Kampf
um die Straße insbesondere auf
die Jugend. Ihre Strategie ist da-
bei folgende: „Mobilisierbar sind
heute in erster Linie jene Mas-
sen von jungen Menschen, die
nicht nur um ihre berufliche Zu-
kunft, sondern auch um ihr na-
tionales und kulturelles Selbst-

wertgefühl betrogen werden, die
sich zu Menschen zweiter Klas-
se herabgewürdigt fühlen und
sich wie Fremde im eigenen Land
vorkommen. Wenn sich diese
jungen Leute in eigenen Jugend-
kulturen, etwa Skinheadgruppen,
zusammenschließen, so ist dies
angesichts des Verfalls der Volks-
gemeinschaft in der BRD eine
soziologische Selbstverständlich-
keit, die hingenommen werden
muss.

• Die NPD organisiert regel-
mäßige und systematische Schu-
lungen für Funktionäre und Mit-
glieder. In dem in der Publikati-
on „Weg und Ziel“ vorgestellten
Schulungskonzept werden als
wichtigste Schulungsbereiche

genannt: „Weltanschauung
(Welt- u. Menschenbild), Agit-
prop, Politische Theorie“. ...

• Die Organisation der Schu-
lungen obliegt dem „Referat
Schulung“ im Parteivorstand.
Eine Schulung auf der Ebene der
„NPD-Basisgruppen“ soll in er-
ster Linie die Thesenpapiere der
JN und das NPD-Parteipro-
gramm vermitteln. („Weg und
Ziel – Nationalistisches Schu-
lungsheft“ Nr. 1/Januar-März
2000)

• Auch die „Jungen National-
demokraten“ führen regelmäßi-
ge Schulungen durch. Sie unter-
scheiden zwischen Schulungen
für Mitglieder/Interessierte so-
wie „Kader“. Inhaltlich werden
Themen behandelt wie z. B.
politische Begriffe und Definitio-
nen, geistige Grundlagen des Na-
tionalismus (Menschenbild),
„strukturelle Stärken und
Schwächen des politischen Sy-

stems des Nationalsozialismus“,
„ideologische Grundlagen des
Feindes“.

• Im Jahr 2000 fand auch wie-
der eine „Bundesosterschulung“
in Oberwesel (Rheinland-Pfalz)
mit fast 100 Teilnehmern statt.

• Nach einer über Internet
verbreiteten Mitteilung der JN
fand im Jahr 2000 auch wieder
das „traditionelle Pfingstzelt-
lager“ der JN statt, und zwar auf
dem Gelände einer „ehemaligen
Nationalsozialistischen Bil-
dungseinrichtung des Dritten
Reiches in Sachsen-Anhalt“
(Ballenstedt) mit mehr als 100
Teilnehmern. Schulungsort war
eine ehemalige „Nationalpoli-
tische Erziehungsanstalt“ („Na-

pola“), die 1936 unter der Be-
zeichnung „Napola Anhalt“ er-
richtet worden war.

• Das Konzept der „Befreiten
Zonen“ wurde erstmals in einer
Veröffentlichung des National-
demokratischen Hochschul-
bundes (NHB) aus dem Jahre
1991 vorgestellt. Es heißt dort
grundlegend: „Einmal ist es die
Etablierung einer GEGEN-
MACHT. Wir müssen Freiräume
schaffen, in denen WIR faktisch
die Macht ausüben, in denen
WIR sanktionsfähig sind, d. h.
WIR bestrafen Abweichler und
Feinde, WIR unterstützen
Kampfgefährtinnen und -ge-
fährten (...). Befreite Zonen sind
sowohl Aufmarsch- als auch
Rückzugsgebiete für die Natio-
nalisten Deutschlands.“ („Revo-
lutionärer Weg konkret:
SCHAFFT BEFREITE ZO-

NEN!“ in: Vorderste Front. Zeit-
schrift für politische Theorie &
Strategie, hrsg. vom NHB, Nr. 2,
Juni 1991) ...

• In vielen Fällen ist es tatsäch-
lich gelungen, „Angsträume“ zu
schaffen, z.B.: Wurzen (Sachsen)
war in der Vergangenheit Schau-
platz für Straftaten von Rechts-

extremisten. Als sich der NPD-
Kreisverband in Wurzen gründe-
te, fand die Szene einen organi-
satorischen Rückhalt. Die NPD
bemühte sich tatsächlich, mit
dem Aufbau ihres „Jugendzen-
trums“ eine Region (hier ist al-
lerdings nur eine begrenzte Lo-
kalität als Region anzusehen) zu
schaffen, die der Definition einer
„national befreiten Zone“ ent-
sprach. Der Versuch scheiterte.
Das Objekt wurde nach einer
baupolizeilichen Schließung auf-
gegeben. NPD-Mitglieder agie-
ren nach wie vor in Wurzen.

• Die NPD hat zur Verfolgung
ihrer verfassungsfeindlichen Zie-
le strategische Konzepte entwi-
ckelt. In dem „strategischen Kon-
zept“ von 1997 werden die „drei
strategischen Säulen der NPD“
dargestellt, nämlich „Program-
matik“ („Schlacht um die Köp-
fe“), „Massenmobilisierung“
(„Schlacht um die Straße“) und
„Wahlteilnahme“ („Schlacht um
die Wähler“). ...

• Zu der zweiten „strategi-
schen Säule“ heißt es in dem
„strategischen Konzept“, eine
Partei wie die NPD könne „eine
Massenwirkung nur durch die
Mobilisierung der Straße errei-
chen“. (Das strategische Konzept
der NPD)

• Ausdruck der an Etappen-
zielen ausgerichteten aggressiven
Strategie der NPD ist das in die-
sem Zusammenhang zu sehende
Konzept der „Nationalen Außer-
parlamentarischen Opposition“
(NAPO). Der NPD-Vorsitzende
Voigt umschrieb dies auf dem
Passauer Parteitag 1998 als Syn-
onym für den „Nationalen Wi-
derstand“. (Pressemitteilung der
NPD vom 09.02.1998)

• Laut Voigt hat die Partei den
„Kampf um die Straße als Speer-
spitze der ‚Nationalen Außerpar-
lamentarischen Opposition‘, ...
aufgenommen“. („Deutsche
Stimme“, Nr. 4/2000)

• Der Beginn des dargestell-
ten Wandels von einer „Alther-
renpartei“ hin zu einer Partei, die
gemäß einem neuen Strategie-
konzept („Kampf um die Stra-
ße“) insbesondere auch auf Mas-
senmobilisierung auf der Straße
setzt und die ihre verfassungs-
feindlichen Ziele nicht nur ver-
bal äußert, sondern sie auch in

... Bei einer solchen Lage, darf ich nicht
fragen, wo du herkommst oder die Leute
danach beurteilen oder sagen, ja weil er
eine Glatze hat, setz’ ich mich nicht für den
ein, das sind ja Skinheads. Ja, werte Freunde,
was sind denn Skinheads? Skinheads sind
deutsche Arbeiterkinder. Das sind Produkte
dieses Staates.

   Udo Voigt, Parteivorsitzende

NPD
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einer aktiv kämpferischen und
aggressiven Weise umsetzt, hat
mit dem Wechsel des Parteivor-
sitzes Deckert/Voigt eingesetzt.

• Der Bundesvorsitzende
Voigt konstatierte im März 2000:
„Wir setzen uns mehr und mehr
auf der Straße durch und haben

allen Unkenrufen zum Trotz dort
überdurchschnittliche Ergebnis-
se gehabt, wo wir demonstriert
haben ... Neu wird die Konse-
quenz in der Durchsetzung un-
serer Ziele sein. ... Unser revolu-
tionärer Kampf fängt jetzt erst
richtig an.“ (Beilage „Aufbruch
2000“, in: „Deutsche Stimme“,
Nr. 3/2000)

• Das aktiv kämpferische und
aggressive Element des „Kamp-
fes um die Straße“ wird auch aus
folgender Aussage des NPD-
Bundespräsidiumsmitgliedes Per
Lennart Aae deutlich: „Dabei
verstehen wir Nationaldemo-
kraten unter Widerstand stets
immer nur gewaltfreien, geisti-
gen Widerstand, was freilich
nicht ausschließt – ganz im Ge-
genteil –, dass wir die Wut des
Volkes auf die Straße tragen ...“.
(„Deutsche Stimme“, Nr. 5/1997)

• Der Parteivorsitzende Udo
Voigt erklärte: „... Bei einer sol-

chen Lage, darf ich nicht fragen,
wo du herkommst oder die Leu-
te danach beurteilen oder sagen,
ja weil er eine Glatze hat, setz’
ich mich nicht für den ein, das
sind ja Skinheads. Ja, werte
Freunde, was sind denn Skin-
heads? Skinheads sind deutsche
Arbeiterkinder. Das sind Pro-
dukte dieses Staates. ... Hab’ ich
mir wirklich abgewöhnt, Leute
nach der Haarpracht politisch
einzuschätzen oder wo er früher
gewesen ist. Bei welcher Organi-
sation, oder ob er vielleicht mal
wegen eines politischen, wegen
einer politischen Sache im Ge-
fängnis war. ... Werte Freunde,
das spielt doch alles keine Rolle.
Es ist 5 Minuten vor 12. Wir
kämpfen heute um Deutschland.
Und wenn wir heute um
Deutschland kämpfen, dann fra-
gen wir nicht danach, was gestern
war. Was gestern einer getan hat.
Wenn er sich heute ein-
bringt, wenn er sich heu-
te unserer Organisa-
tionsdisziplin unterwirft,
wenn er heute Mitglied
in unserer Bewegung
wird und mit dabei sein
will, wenn wir eines Ta-
ges den Etablierten
Dampf machen, dann ist
er bei uns willkommen,
vollkommen egal was er
war.“ (Rede von Udo
Voigt am 23.07.1998 in
Kaufbeu-ren)

• Tatsächlich gelingt
es der NPD auch, unter
der Ägide Voigts vor-
nehmlich junge Men-
schen für sich zu gewin-
nen: Nach seinen Anga-
ben betrug das Durch-
schnittsalter eines Neu-
mitglieds 1999 25 Jahre.
(„Hamburger Sturm“,
Herbst 1999)

Zulauf durch junge
Menschen

Nach Auffassung der Beob-
achter arbeitet die Partei unter
Udo Voigt mit zunehmendem
Erfolg darauf hin, ihr einstiges
Image einer „Altherrenpartei“
abzulegen. Ihr Mitgliederauf-
schwung sei im Wesentlichen auf
einen Zulauf junger Menschen

zurückzuführen. Der Bundesvor-
sitzende erklärt diesen Mitglie-
derzuwachs damit, dass die Par-
tei „wieder vermehrt Großde-
monstrationen, Öffentlichkeits-
arbeit“ durchführt, die Jugend
anspricht; er denkt, „dass das
eine Resonanz gefunden hat und
deswegen der Zulauf gekommen
ist.“

Wesensverwandtschaft
mit dem
Nationalsozialismus

In der Einschätzung der An-
tragsteller ist trotz des zeitlichen
Abstandes zum Nationalsozialis-
mus die Ähnlichkeit der Denk-
und Redeweise sowie der politi-
schen Konzepte und Praxis zwi-
schen der NPD und dem Natio-
nalsozialismus unverkennbar. So

seinen die führenden Personen
der NPD zwar keine Mitglieder
der nationalsozialistischen Partei
gewesen, da sie überwiegend erst
nach 1945 geboren wurden, je-
doch würden sie dieselben Vor-
stellungen von einer rassisch
oder „kulturell“ geprägten
„Volksgemeinschaft“ vertreten,
in derselben Weise von der Wie-
derherstellung des deutschen
„Reiches“ zu Lasten der Nach-

barvölker schwärmen und auf-
grund derselben Verschwörungs-
theorien über das „internationa-
le Judentum“ denselben aggres-
siven Antisemitismus (der sie
zum Bestreiten oder Verharmlo-
sen der nationalsozialistischen
Gewaltverbrechen veranlasst,
propagieren. Sie verehrten füh-
rende Vertreter des NS-Regimes,
feierten das Gedenken an sie und
benutzen Formensprache, Be-
griffe und Kennzeichen der
NSDAP sowie ihrer Neben-
organisationen, insbesondere
der Waffen-SS. Sie diffamierten
die Institutionen des Parlamen-
tarismus, die demokratischen
Parteien und ihre Politiker in der-
selben Weise, wie die National-
sozialisten die Weimarer Repu-
blik und ihre Repräsentanten
verunglimpft hätten, und be-
drohten alle Gegner mit gewalt-
tätiger Rache.

NPD-Fahne nahe dem Branden-
burger Tor: Jugendliche Mitglie-
der der rechten Szene nehmen
an einer Kundgebung zum Jah-
restag der Kapitulation Deutsch-
lands im Zweiten Weltkrieg teil.

Gegen das drohende NPD-Verbot:
Begleitet von massiven Polizei-
kräften demonstrieren Neonazis
im sachsen-anhaltinischen Halle.



12  3/2002 Deutsche Polizei



3/2002 Deutsche Polizei  13



14  3/2002 Deutsche Polizei

VERKEHRSGERICHTSTAG

Straßenverkehr sicherer machen
Von Bernhard Strube

Mit der Sicherheit von Se-
nioren und Kindern, mit
Drogen im Straßenverkehr,
mit dem Unfallrisiko LKW
und mit der Effizienz straf-
rechtlicher Sanktionen
befassten sich rund 1.700
Experten auf dem traditi-
onsreichen 40. Deutschen
Verkehrsgerichtstag Ende
Januar 2002 in Goslar.

Von der GdP unterstützt wur-
de die in der Eröffnungsanspra-
che aufgestellte Forderung des
Präsidenten des Verkehrs-
gerichtstages, Dr. Peter Macke,
nicht nur Reisebusse, sondern
auch Schulbusse mit Sicherheits-
gurten auszurüsten. Konrad Frei-
berg, GdP-Bundesvorsitzender
gegenüber der Presse: „Das Ri-
siko für Kinder, bei einem Ver-
kehrsunfall zu verunglücken,
sollte möglichst gering gehalten
werden. Das gilt auch für die
Fahrt mit dem Schulbus.“ Selbst
bei innerstädtischen Unfällen
komme es zu schwersten Verlet-
zungen, wenn beim Aufprall Bus-
insassen nicht angeschnallt seien
oder ihren Sitzplatz erst gar nicht
nutzten. „Auch für den Busfah-
rer ist es leichter, sich auf das
Verkehrsgeschehen zu konzen-
trieren, wenn in seinem Rücken
die Kinder nicht über Sitze und
Bänke turnen“, so Freiberg.

Die vom Präsidenten des
Verkehrsgerichtstages geforder-
te Bußgelderhöhung für das im
Pkw geführte Handy-Telefonat
ohne Freisprecheinrichtung fand
ebenfalls die Unterstützung der
GdP. Das Strafmaß zu erhöhen
reiche aber bei weitem nicht aus,
mahnte der GdP-Vorsitzende. Es
sei vor allem wichtig, die
Kontrolldichte, also das Risiko
auch tatsächlich erwischt zu wer-
den, zu erhöhen. Dies könne
nicht gewährleistet werden, so
lange die Ausdünnung der
verkehrspolizeilichen Dienste
weiter voran getrieben werde.
Freiberg: „Die Polizei muss in die
Lage versetzt werden, eine ange-
messene Kontrolldichte zu errei-
chen.“ Eine personelle und fi-
nanzielle Stärkung der Verkehrs-
polizei sei sowohl alternativlos
wie dringend. Verkehrsexperten,
sagte der Vorsitzende den Pres-
severtretern, rechneten mit einer
Steigerung des Pkw-Verkehrs in
den nächsten Jahren um 18 Pro-
zent, beim Güterverkehr würde
sogar ein Plus von 45 Prozent
prognostiziert.

Senioren im
Straßenverkehr

Handlungsbedarf des Gesetz-
gebers zur Anordnung regelmä-
ßiger Sehtests für ältere Ver-

kehrsteilnehmer sieht der
Verkehrsgerichtstag nicht. Der
Anteil unfallbeteiligter Senioren
rechtfertige eine solche Forde-
rung nicht. Die bestehenden ge-
setzlichen Regelungen zur Fahr-
erlaubnis erscheinen den Exper-
ten für alle Altersgruppen ausrei-
chend. Ältere Verkehrsteilneh-
mer hätten das ureigene, vitale
Interesse an der Erhaltung ihrer
Mobilität. In Eigenverantwort-

lichkeit sollten sie ihre gesund-
heitliche Eignung zur Teilnahme
am Straßenverkehr in geeigneten
Abständen prüfen lassen.

Über Beeinträchtigungen der
Fahrtauglichkeit durch Gesund-
heitsdefizite, so waren sich die
Teilnehmer einig, müsse besser
informiert werden. Gleiches gel-
te für Medikamentenwirkungen.
Die Arzneimittelindustrie wurde
dazu aufgefordert, bereits die
Verpackungen von Medikamen-
ten, die die Fahrtauglichkeit er-
heblich beeinträchtigen können,
einheitlich und deutlich zu kenn-
zeichnen. Gleichwohl müssten
Ärzte, Apotheker und Verkehrs-
psychologen die ihnen obliegen-
de Aufklärungsarbeit verstärken.

Problembewusstsein
schärfen

Automobil- und Verkehrs-
sicherheitsverbände, Behörden
und Medien, so die einhellige
Empfehlung, sollten durch Auf-
klärungskampagnen und Bera-
tung das Problembewusstsein
älterer Verkehrsteilnehmer

schärfen. Ein ausreichendes auf
die Bedürfnisse des älteren Ver-
kehrsteilnehmers ausgerichtetes
Fortbildungsangebot müsse fol-
gen. Der Verkehrsgerichtstag
appellierte an die älteren Ver-
kehrsteilnehmer, von diesen An-
geboten vermehrt Gebrauch zu
machen.

Unterstützt werden könne
dies, wenn Kommunen, andere
Verkehrsträger und Versicherun-
gen Anreize schafften. Reduzier-
te Versicherungsprämien für den
Nachweis regelmäßiger freiwilli-
ger Gesundheitschecks oder die
Gewährung kostenloser Beför-
derung im öffentlichen Nahver-
kehr bei freiwilligem Verzicht auf
die Fahrerlaubnis könnten geeig-

nete Mittel darstellen. Grund-
sätzlich solle – vor allem im In-
teresse der Senioren – das Ange-
bot des öffentlichen Nahver-
kehrs verbessert werden.

Drogen im
Straßenverkehr

Der Verkehrsgerichtstag be-
grüßte die Einführung des § 24a

Lkw-Unfall auf
der Autobahn:
die Experten
des Verkehrs-
gerichtstages
fordern die
Erprobung
zusätzlicher
technischer
Entwicklungen
zur aktiven
und passiven
Sicherheit
von Lkw.
Foto: dpa
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Abs.2 Straßenverkehrsgesetz
und der Fahrerlaubnisverord-
nung. Mit der Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes habe
der Gesetzgeber die Experten-
Forderung aufgegriffen, das Füh-
ren von Kfz unter dem Einfluss
bestimmter, in einer Anlage zu §
24a des Gesetzes genannten
Drogen, generell mit Geldbuße
zu ahnden; gleichzeitig habe der

Gesetzgeber in der Fahrerlaub-
nisverordnung eine Behörden
und Gerichte bindende Definiti-
on der Nichteignung bei Drogen-
einnahme geschaffen und ver-
bindliche Vorgaben für das Ein-
schreiten der Straßenverkehrs-
behörden zur Aufklärung des
Drogenkonsums durch Gutach-
ten aufgestellt. Nach der Ansicht
des Verkehrsgerichtstages stellen
diese Regelungen geeignete In-
strumente zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit dar. Angeregt
wurde, die Anlage zu § 24a StVG
um weitere Mittel und Substan-
zen, die konsumiert werden, zu
ergänzen. Dringend erforderlich
sei es, Grenzwerte zur absoluten
Fahruntüchtigkeit zu schaffen.
Da die zur Zeit bestehende
Datenlage hierzu noch nicht aus-
reicht, wurden folgende Maß-
nahmen empfohlen:

• Systematische Erfassung al-
ler Daten der Verkehrsunfälle
mit Schwerverletzten und Toten
unter dem Gesichtspunkt des
nachgewiesenen aktuellen Kon-
sums von Drogen und anderen
berauschenden Mitteln

• Schaffung der hierzu erfor-
derlichen materiellen und recht-
lichen Rahmenbedingungen ein-
schließlich einer Mitteilungs-
pflicht an zentrale Register

• Nach Auswertung der so ge-
wonnenen Erkenntnisse ist der
Gesetzgeber erforderlichenfalls
gehalten, die strafrechtlichen
Ahndungsmöglichkeiten des
Fahrens unter Drogeneinfluss zu
erweitern.

Straftat Drogen-Misch-
konsum?

Im Straftatenkatalog noch
nicht aufgenommen ist der Dro-
gen-Mischkonsum am Steuer.
Für die Verkehrsexperten ein
klarer Fall: der Straftatbestand
muss her. Der Konsum verschie-
dener Drogen, auch der Konsum
einer Droge mit Alkohol, sei we-
gen der damit verbundenen Ge-
fährlichkeit aufgrund unvorher-
sehbarer Wirkung auf die Fahr-
tüchtigkeit bisher noch nicht ei-
gens berücksichtigt.

Erhöhte Wirkung im Kampf
gegen Drogen im Straßenver-
kehr und zur Verbesserung der

Der Deutsche Verkehrs-
gerichtstag wird von der
Deutschen Akademie für
Verkehrswissenschaft e.V.,
Hamburg, veranstaltet
( w w w . d e u t s c h e -
verkehrsakademie.de). Einge-
laden sind alle, die auf den
Gebieten des Verkehrsrechts
und den diesem Rechtsgebiet
verbundenen Wissenschaften
tätig sind. Mit seinen fast 1.700
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, darunter 80 aus 20 Staa-
ten, ist er über die Grenzen
der Bundesrepublik Deutsch-
land hinaus zu einem aner-
kannten und international
besuchten Expertenparla-
ment für einen alljährlichen
Erfahrungsaustausch über
Fragen des Verkehrsrechts,
der Verkehrspolitik, der Ver-
kehrstechnik und angrenzen-
der Bereiche der Verkehrs-
wissenschaft geworden. Der
größte regelmäßig stattfin-
dende verkehrswissenschaft-
liche Kongress der Welt. Sei-
ne Empfehlungen finden Auf-
merksamkeit und Gehör. Sie
haben dazu beigetragen (und
tragen weiterhin dazu bei),
den Straßenverkehr und die
anderen Verkehrsbereiche si-
cherer zu machen und zwi-
schen den Belangen verschie-
denen Verkehrsteilnehmer-
gruppen und der beteiligten
Berufs- und Wirtschafts-
gruppen einen fairen Aus-
gleich herzustellen.

Deutscher
Verkehrs-
gerichtstag
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Verkehrssicherheit versprechen
sich die Experten von einer mög-
lichst frühzeitig einsetzenden
und intensiven Informations-
und Aufklärungspolitik über die
Risiken des Drogenkonsums –
auch hinsichtlich der verwalt-
ungsrechtlichen Konsequenzen
wie beispielsweise der Führer-
scheinentzug.

Unfallrisiko LKW

Im Vorfeld des Verkehrs-
gerichtstages wurde über eine
mögliche Forderung nach einem
generellen Überholverbot für
Lkw auf Autobahnen spekuliert.
Doch der Verkehrsgerichtstag
wollte dem nicht folgen. Er lehn-
te entschieden ab. Empfohlen
wurde jedoch, weitere örtlich
und zeitlich beschränkte Über-
holverbote für Lkw (Zeichen
277) zu prüfen. Dem Verkehrs-
aufkommen angepassten, mög-
lichst flexiblen Anordnungen sei
dabei der Vorzug zu geben.

Den für die Ladungssicherung
Verantwortlichen (Fahrer, Halter
und Verlader) und den Über-
wachungsbehörden müssten
praktikable Regeln an die Hand
gegeben werden. Zum Beispiel
ein Ladungssicherungshand-
buch, denn die bestehenden
Richtlinien des Verbandes Deut-
scher Ingenieure (VDI 2700 ff.)
erscheinen zu kompliziert. Die
Kenntnisse der Firmen und Fah-
rer über die ordnungsgemäße
Sicherung des Ladegutes müss-
ten nachhaltig verbessert wer-
den. Betont hat der Verkehrs-
gerichtstag, dass nach § 22 Abs. 1
Straßenverkehrs-Ordnung nicht
nur der Fahrer, sondern auch der
Verlader für die Sicherung ver-
antwortlich ist, da er die Beschaf-
fenheit des Ladegutes besser
kennt. Eine solche Verantwort-
lichkeit fehlt bei Überladung,
deshalb sollte die Mitverantwor-
tung des Verladers auch für die
Überladung gesetzlich verankert
werden.

Um die Erkennbarkeit von
Lkw im Straßenverkehr zu erhö-
hen, besonders im Querverkehr,
sollte die rechtlich zugelassene
Markierung der Aufbauten von
Lkw mit reflektierendem Mate-
rial in der Praxis umfassend an-

gewendet werden. Weitere
technische Entwicklungen zur
aktiven und passiven Sicherheit,
so der Verkehrsgerichtstag, soll-
ten erprobt und bei Bewährung
gefördert werden. Gemeint sind
so genannte Fahrerassistenz-
systeme wie z.B. elektronische
Systeme zur Regelung des Si-
cherheitsabstandes, zur Warnung
bei Übermüdung und zur Verhin-
derung des Abkommens von der
Fahrbahn oder des unbeabsich-
tigten Fahrstreifenwechsels.

An die Adresse der Bundes-
regierung zielte die Aufforde-
rung, sich in der EG dafür einzu-
setzen, dass die Vereinfachung
der Lenk- und Ruhezeitrege-
lungen nicht zu Lasten der Lkw-
Fahrer geht. Die Gewerkschaft
ver.di hatte dazu im zuständigen
Arbeitskreis dargelegt, dass die
Erörterungen der angestrebten
EU-Richtlinie zur Regelung der
Arbeitszeiten für das mobile Per-
sonal im Straßenverkehr be-
fürchten ließen, dass anders als
bei Arbeitsnehmern, die unter
die allgemeine EU-Arbeitszeit-
richtlinie fallen, Zeiten, die der
Fahrer im fahrenden Fahrzeug
verbringt, aber nicht fährt, nicht
als Arbeitszeit anerkannt wer-
den, und dass ihm statt einer
acht- eine zehnstündige durch-
schnittliche Nachtarbeit ohne
Ausgleich zugemutet werden
soll.

Zur Einführung des digitalen
EG-Kontrollgerätes sagte der
Verkehrsgerichtstag, dass sie ge-
nutzt werden sollte, um die Kon-
trolle der Einhaltung von Lenk-
und Ruhezeiten deutlich zu ver-
bessern. Dies diene der Ver-
kehrssicherheit ebenso wie der
Wettbewerbsgerechtigkeit.

Stärkere Kontrollen

Sicherheitsrelevante Ver-
kehrsverstöße (Verstöße gegen
Mindestabstand und Höchstge-
schwindigkeit, Überholen mit zu
geringer Differenzgeschwin-
digkeit, mangelhafte Ladungs-
sicherung und Überladung,
Überschreiten der Fristen für
Hauptuntersuchung und Sicher-
heitsprüfung) müssen nach Auf-
fassung des Verkehrsgerichts-
tages stärker kontrolliert und

VERKEHRSGERICHTSTAG
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angemessener, auch unter Einbe-
ziehung des wirtschaftlichen Vor-
teils, geahndet werden. Gleiches
gelte für Verstöße gegen die
Lenk- und Ruhezeitvorschriften,
für deren Einhaltung die Unter-
nehmen besondere Verantwor-
tung tragen.

Im Interesse der Sicherheit
und zur Aufrechterhaltung des
Verkehrsflusses solle das vorhan-
dene Autobahnnetz verbessert
und dringend weiter ausgebaut
werden (zusätzliche dritte Fahr-
streifen, ausreichende und siche-
re für Person und Ladung Park-
flächen zur Einhaltung der Ru-
hezeiten). Die Experten schlu-
gen vor, die Einnahmen aus der
geplanten Lkw-Maut vorwie-

gend dafür zu verwenden. Den
Gesetzgeber fordere man zudem
auf, das Unfallrisiko wegen der
hohen Geschwindigkeiten von
„Kleintransportern“ durch ge-
eignete Mittel deutlich zu be-
grenzen.

Strafrechtliche
Sanktionen effizient?

Nach Ansicht der Verkehrsex-
perten hat sich das verkehrs-
strafrechtliche Instrumentarium
bewährt. Dies gelte sowohl für
Geld- und Freiheitsstrafen als
auch für die Entziehung der
Fahrerlaubnis und das Fahrver-
bot.

Insbesondere bei Straftaten
unter Alkoholeinfluss müsse die
Entziehung der Fahrerlaubnis
die Regelfolge bleiben.

Zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit sei der Nach-
schulung alkoholauffälliger
Kraftfahrer ein höherer Stellen-
wert einzuräumen. Eine erfolg-
reiche Nachschulung im An-
schluss an die Tat sollte positiv
berücksichtigt werden, z. B. bei
der Bemessung der Sperrfrist
oder in geeigneten Fällen durch
Fahrverbot statt Entziehung der
Fahrerlaubnis.

Beschuldigte seien zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt über
das Instrument der Nachschu-
lung zu informieren. Vor allem

sollten alle Beteiligten (Beschul-
digte, Polizei, Staatsanwaltschaf-
ten, Verteidigung und Gerichte)
die vorhandenen gesetzlichen
Möglichkeiten stärker und so
früh wie möglich nutzen.

Schließlich möge der Gesetz-
geber prüfen, ob dem Gericht die
Möglichkeit eröffnet werden sol-
le, bereits im Urteil oder Straf-
befehl für den Fall einer erfolg-
reichen Nachschulung eine Ab-
kürzung der Sperrfrist auszu-
sprechen. Dies empfehle sich
auch zur Bewältigung der
Massenverfahren in Verkehrs-
strafsachen.

VERKEHRSGERICHTSTAG

VERKEHRSPOLITIK

Länder bremsen Lkw-Maut aus
Nachdem der Bundestag der von der Bundesregierung auf
den Weg gebrachten Lkw-Maut (DEUTSCHE POLIZEI be-
richtete in der letzten Ausgabe) zustimmte, konnten sich
die Länder im Bundesrat nicht so schnell mit dem so ge-
nannten „Gesetz zur Einführung von streckenbezogenen
Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen mit
schweren Nutzfahrzeugen“ anfreunden. Anfang Februar
wurde der Vermittlungsausschuss angerufen.

Die Bedenken der Länder zie-
len vor allem auf die Frage, wie
die Einnahmen der Lkw-Maut –
geschätzt werden etwa 3,4 Milli-
arden Euro jährlich – weiter ver-
wendet werden sollen. Insbeson-
dere spreche sich der Bundesrat,
so das offizielle Presse-State-
ment, für eine Festschreibung der
Zweckbindung der Mautein-
nahmen für die Verkehrs-
infrastruktur im Gesetz selbst
aus. Darüber hinaus werde gefor-
dert, im Gesetz selbst schon die
konkreten Harmonisierungs-
maßnahmen zur Reduzierung
der Abgabenbelastung des deut-
schen Straßentransportgewerbes
festzulegen. Dies dürfe nicht zu
Lasten der Länder gehen.

Heftige Kritik, so berichtete
das Internetmagazin Focus On-
line, war vor allem von Rednern
der CDU/CSU gekommen, die

vor zu hohen finanziellen Bela-
stungen für den Lkw-Verkehr
warnten. Bayerns Finanzminister
Kurt Faltlhauser (CSU) habe von
einem „Abkassiermodell“ ge-
sprochen.

Weitere Einbußen durch teu-
rere Gütertransporte auf der
Straße befürchtet auch der Bun-
desverband des Groß- und Au-
ßenhandels (BGA). „Zusätzliche
Abgaben wie die geplante LKW-
Maut werden durch ihre infla-
tionstreibende Wirkung negative
Signale setzen und den Handel
und das Konsumverhalten nega-
tiv beeinflussen“, erklärte BGA-
Präsident Anton Börner gegen-
über der Presse.

Bundesverkehrsminister Kurt
Bodewig aber hält an seinen Plä-
nen fest. Die Maut werde kom-
men“, zitiert Focus Online den
Minister.

Maut pro Umwelt
Der Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland
(BUND) und der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) haben sich
indes für die Lkw-Maut ausge-
sprochen. Die große Zahl von
Gütertransporten auf der Straße

habe längst zu unerträglichen
Belastungen für Menschen, Um-
welt und Verkehrswege geführt.
Eine Lkw-Maut, mit der die Ver-
ursacher die bisher von der All-
gemeinheit getragenen Kosten
für Bau und Unterhalt der Stra-
ßen bezahlen, sei überfällig, er-
klärten die Umweltschutzver-
bände in einer gemeinsamen

Pressemitteilung. Nur mit der
Maut bestehe die Chance, das
stetige Wachstum des Straßen-
güterverkehrs zu bremsen. Sie
müsse daher so schnell wie mög-

Überwucherte Gleise sollen nach
Ansicht der Allianz pro Schiene
der Vergangenheit angehören:
noch aber werden mehr Güter über
die Straße transportiert.

  Foto: dpa
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lich auf deutschen Straßen in
Kraft treten. Für Thomas
Schaller, VCD-Bundesvorsitzen-
der ist die Lkw-Maut ein wirksa-
mes Instrument, um den Güter-
verkehr von der Straße auf die
Schiene zu verlagern. Dies zeige
auch das Beispiel Schweiz, wo
seit Einführung der Maut vor ei-
nem Jahr die Anzahl der Lkw-
Transporte deutlich zurückge-
gangen sei. „Die Spediteure rich-
ten ihr Geschäft dort inzwischen
mehr und mehr auf die Bahn aus.
Diese Entwicklung muss nun
auch in Deutschland eingeleitet
werden.”

Verbündete finden die Um-
weltschutzverbände in der „Alli-
anz pro Schiene“, der 17 Organi-
sationen angehören, darunter
Eisenbahngewerkschaften, Um-
welt-, Fahrgast-, Kunden-, Berufs-
verbände und Automobilclubs.

Norbert Hansen, Vorsitzender
der Allianz pro Schiene, erläuter-
te vor der Bundespressekonfe-
renz in Berlin die Gründe, war-
um der Bahn-Lobby die Regie-
rungspläne für eine Lkw-Maut
nicht weit genug reichten. Sie for-
derte sogar – nach Schweizer
Vorbild – Lkw-Gebühren für alle
deutschen Straßen. Norbert
Hansen, der auch Vorsitzender
der DGB-Gewerkschaft Trans-
net ist, sagte, es reiche nicht aus,
die Maut nur für Lastwagen ab
zwölf Tonnen und lediglich auf
Autobahnen einzuführen. Die
Abgabe müsse auf dem gesam-
ten Straßennetz und wie in der
Schweiz bereits für Lkw ab 3,5
Tonnen gelten.

Der Generalsekretär im Eid-
genössischen Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation, Hans Werder,
untermauerte den positiven Ef-
fekt einer Lkw-Maut. Das für
Mensch und Umwelt bedenkli-
che Wachstum des Straßen-
güterverkehrs sei durch die Lkw-
Maut in der Schweiz gebremst
worden, schilderte er die Erfah-
rungen des südlichen Nachbarn
Deutschlands. „Vor der Einfüh-
rung der Abgabe Anfang 2001
hatten wir ein durchschnittliches
jährliches Wachstum des Stra-
ßengüterverkehrs von sechs Pro-
zent. Im Jahr 2001 erfolgte ein
Rückgang um rund drei Pro-
zent.“

Befürchtungen des Bundes-
verbands Güterkraftverkehr,
Logistik und Entsorgung, dass
durch die Einführung der
streckenbezogenen Maut ab
2003 in Deutschland bis zu
100.000 Arbeitsplätze in Gefahr
seien, wehrte Hansen als „ab-
strus“ ab. In der Schweiz, so flan-
kierte Hans Werder, habe sich die
Befürchtung, das heimische Lkw-
Gewerbe werde ruiniert, nicht
bewahrheitet.

Schlechter Stil

Nach Angaben der Nachrich-
tenagentur ap nannte der Präsi-
dent des Verbandes der Automo-
bilindustrie, Bernd Gottschalk, es
einen „schlechten Stil, sich für
höhere Belastungen eines kon-
kurrierenden Verkehrsträgers
auszusprechen“. Die Maut ge-
fährde den Mittelstand im Trans-
portgewerbe in seiner Existenz
und darüber hinaus Tausende
von Arbeitsplätzen in der
Nutzfahrzeugindustrie.

Diese Sorge teilte bei seiner
ablehnenden Haltung wohl auch
der Bundesrat. Das Gesetz dür-
fe keine Gefährdung der zahlrei-
chen Betriebe und Arbeitsplätze
im Transportgewerbe darstellen.
Zudem solle es einen Beitrag zur
dringend notwendigen Harmoni-
sierung der Wettbewerbsbedin-
gungen leisten.

Die Ländervertreter trugen
die Bedenken vor, dass die wei-
terhin schwierige konjunkturel-
le Situation zu negativen Wirkun-
gen des Gesetzes führen könne.
Dabei sollten „unzumutbare
neue Belastungen für Wirtschaft
und Verbraucher vermieden wer-
den“.

Differenziertere Gestal-
tung

Befürwortet werde auf Län-
derseite, die Vorkehrungen ge-
gen mögliche Verkehrsverlage-
rungen auf das nachgeordnete
Straßennetz zu verbessern. Zu-
dem sollten all jene Fahrzeuge
von der Mautpflicht befreit wer-
den, die ausschließlich für den
Straßenunterhaltungs- und Stra-
ßenbetriebsdienst, einschließlich
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Straßenreinigung und Winter-
dienst, eingesetzt würden.

Als weiteres Ziel des Vermitt-
lungsverfahrens möchte der
Bundesrat die Differenzierung
der Maut nach Benutzungs-
zeiten, Streckenabschnitten und
Regionen erreichen. Zur Be-
gründung verwiesen die Länder
darauf, dass die Autobahnmaut
mittelfristig auch zu einer Ver-
kehrslenkung nach Tages- und
Wochenzeiten sowie zur Entla-
stung besonders staugefährdeter

Streckenabschnitte benutzt wer-
den könne. Ferner drohen die in
dünn besiedelten und struktur-
schwachen Gebieten durch gro-
ße Anstrengungen zur Verkehrs-
erschließung erreichten Fort-
schritte durch den mit der Auto-
bahnmaut verteuerten Verkehr
beeinträchtigt zu werden. Man
wolle vermeiden, dass „struktur-
schwache Gebiete und Flächen-
länder auf Grund ihrer erheblich
größeren durchschnittlichen
Transportweiten überdurch-

schnittlich zum Gesamtaufkom-
men der Autobahnmaut beitra-
gen müssten, obwohl die spezifi-
schen Kosten für Unterhalt und
Bau der Infrastruktur dort ten-
denziell geringer seien als in den
Ballungsräumen“.

Gesprächsbedarf meldeten die
Länder auch bei der Förderung
des kombinierten Verkehrs sowie
der Beleihung von privaten Be-
treibern mit dem Recht zur Maut-
erhebung und zum Betrieb des
Mauterhebungssystems an.

Hintergrund
Das vom Bundestag verab-

schiedete Gesetz sieht vor, dass
vom Jahr 2003 an für Lkw über
12 Tonnen auf Autobahnen eine
Maut von durchschnittlich 15
Cent pro gefahrenem Kilometer
entrichtet wird. Die genaue Ge-
bühr richtet sich nach Achslast
und Schadstoffausstoß des Lkw.

MiZi

RECHT

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
nach Schadenssuche
Gemäß § 142 StGB macht sich ein Unfallbeteiligter straf-
bar, wenn er sich nach einem Unfall im Straßenverkehr
ohne weiteres vom Unfallort entfernt. Er muss dabei vor-
sätzlich handeln. Jedoch führt auch bedingter Vorsatz zur
Strafbarkeit.

Er liegt vor, wenn der Verant-
wortliche die Tatbestandsver-
wirklichung nur für möglich hält,
das Ergebnis aber billigend in
Kauf nimmt.

Für den Tatbestand der Un-

fallfahrerflucht bedeutet dies,
dass der Fahrer den Unfall be-
merkt hat. Er muss dann weiter
erkannt oder wenigstens mit der
Möglichkeit gerechnet haben,
dass ein nicht ganz unerheblicher

Schaden entstanden ist. Dagegen
liegt bedingter Vorsatz nicht vor,
wenn der Fahrer die Entstehung
eines nicht unerheblichen Scha-
dens nur hätte erkennen können
und müssen. Dann liegt lediglich
Fahrlässigkeit vor, die nicht zur
Strafbarkeit führt.

Nach dem Beschluss des
Oberlandesgerichts Köln vom
4.9.2001 – Ss 356/01 schließt al-
lerdings das Nichterkennen eines
Fremdschadens infolge nachläs-

siger Nachschau die Annahme
bedingten Vorsatzes nicht unbe-
dingt aus. Es könne Umstände
(z.B. heftiger Anprall, Schaden
am eigenen Fahrzeug u.a.) vor-
liegen, die beim Fahrer trotz ei-
nes solchen Nichterkennens die
Vorstellung begründen, es sei
möglicherweise ein nicht ganz
unerheblicher Schaden entstan-
den.

Dr. tt
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INTERNATIONALES

EU-Terrorismusbekämpfung mit
gebremstem Schwung

Auch in der Europäischen Union ist es wie im richtigen Le-
ben: Unmittelbar nach den Terroranschlägen vom Septem-
ber 2001 in den USA herrschte wilde Entschlossenheit,
sich der terroristischen Bedrohung entgegen zu stellen.
Jetzt nach vier Monaten ist der Schwung zwar nicht voll-
ends raus, aber die politischen Mühlen mahlen wieder im
gewohnten Tempo – und das ist bekanntlich in der EU
nicht das schnellste.

Der Teufel steckt nämlich im
Detail; auf europäischer Ebene
sind das die höchst unterschied-
lichen nationalen Gesetze zur
Terrorismus- bzw. Kriminalitäts-
bekämpfung. Spanien, das seit
Anfang des Jahres 2002 die Prä-
sidentschaft in der EU für die
erste Jahreshälfte inne hat, hat
daher das Thema Terror-
bekämpfung bereits auf die Ta-
gesordnung des EU-Gipfels am
15. und 16. März 2002 in Barce-
lona gesetzt.

„Der Kampf gegen den Terro-
rismus hat höchste Priorität“,
hatte Spaniens Ministerpräsident
José Maria Aznar erklärt. Der
von der EU-Kommission genau
acht Tage nach den Terroran-
schlägen vom 11. September
2001 vorgelegte Entwurf eines
Rahmenbeschlusses des Rates
zur Terrorismusbekämpfung
zeigt geradezu exemplarisch auf,
dass die polizeiliche und
justizielle Zusammenarbeit von
den nationalen Regelungen be-
stimmt wird. Artikel 29 des EU-
Vertrages nennt Terrorismus aus-
drücklich als eine Kriminalitäts-
form, die man auf dreifache Wei-
se bekämpfen und verhüten will:

1. durch eine engere
Zusammenarbeit der Poli-
zei-, Zoll- und anderer
zuständiger Behörden in
den Mitgliedsstaaten ein-
schließlich EUROPOL,

2. durch eine engere
Zusammenarbeit der
Justiz – und anderer zu-
ständigen Behörden der
Mitgliedsstaaten,

3. durch die Annähe-
rung der Strafvorschrif-
ten.

Gerade der letzte Punkt berei-
tet große Schwierigkeiten, und
dies nicht erst seit den Terroran-
schlägen in den USA. Der nach
dem 11. September 2001 verkün-
dete Wille auf der Sondersitzung

des Rates für Justiz und Inneres
zu einer einheitlichen Definition
des Terrorismus zu kommen,
wurde von Öffentlichkeit und
Medien als große Neuigkeit und
Einsicht gefeiert. Tatsache ist je-
doch, dass das Bemühen um eine
solch einheitliche Definition seit
Jahr und Tag andauert, bislang
allerdings ohne Erfolg. Hemmnis
waren die unterschiedlichen Auf-
fassungen von Spanien hinsicht-
lich der ETA einerseits und der
Republik Irland zur IRA ande-
rerseits gewesen.

Entscheidenden
Schub gebracht

Die Terroranschläge in den
USA haben also den hoffentlich
entscheidenden Schub gebracht,
den Weg zu einheitlichen Rechts-
vorschriften zum Terrorismus zu
ebnen. Bislang verfügen nämlich
einige EU-Mitglieds-Länder
über keine besonderen Bestim-
mungen, sondern ahnden terro-
ristische Handlungen wie ge-
wöhnliche Straftaten. Andere
Mitgliedsstaaten kennen speziel-
le Gesetze, die entweder den Be-
griff Terrorismus ausdrücklich
nennen oder sogar terroristische
Straftaten definieren. Zu diesen
Ländern zählen: Frankreich,
Deutschland, Italien, Portugal,
Spanien und Großbritannien.
Den entsprechenden Rechtsvor-
schriften dieser Länder ist ge-
meinsam, dass der verfolgte
Zweck eine „gewöhnliche“ Straf-
tat zu einer „terroristischen“
macht. Als Zweck wird allgemein
der Vorsatz genannt, die Grund-
prinzipien und tragenden Ele-
mente des Staates wesentlich zu
verändern bzw. zu zerstören und/

oder die Bevölkerung einzu-
schüchtern.

Der Rahmenbeschluss
für die Definition des Be-
griffs „terroristische
Straftat“ spricht von einer
Handlung, „die von einer
Einzelperson oder einer
Vereinigung gegen ein
oder mehrere Länder bzw.
deren Institutionen oder
Bevölkerung mit dem Vor-
satz begangen wird, sie
einzuschüchtern und die
politischen, wirtschaftli-
chen oder gesellschaftli-
chen Strukturen eines
Landes ernsthaft zu schä-
digen oder zu zerstören“.

Auch das Anführen, die Bil-
dung und Unterstützung einer
terroristischen Vereinigung oder
die Beteiligung an einer solchen,
sind als eigenständige Straftatbe-
stände anzusehen und wie terro-
ristische Straftaten zu behandeln.

Alles Bemühen um Anglei-
chungen von Rechtsvorschriften
sowie Verbesserung der polizei-
lichen und justiziellen Zusam-
menarbeit innerhalb der Euro-
päischen Union kann aber nicht
darüber hinweg täuschen, dass
die große politische Prinzipfrage
gelöst werden muss. Die Frage
nämlich, ob die Zukunft der Eu-
ropäischen Union weiterhin ein
mehr oder minder geschlossener
Staatenbund mit einer starken
nationalen Komponente ist oder
der Weg zu einer deutlich
entscheidungsstärkeren Ge-

meinschaft geht (mit allen Kon-
sequenzen für den Bereich Si-
cherheit und Recht). Im letzte-
ren Fall würde aus der Europäi-
schen Union eine Föderation,
von der bekanntlich Bundes-
kanzler Schröder, wie sein Au-
ßenminister Fischer schon mehr-
fach gesprochen hatten.

EU-Reform in Auftrag

Frankreich und England se-
hen die EU-Zukunft genau um-
gekehrt und stellen „unser Vater-
land“, so Frankreichs Staatsprä-
sident Chirac, allen Unions-
gedanken voran. Der EU-Gipfel
in Laeken vom Dezember 2001
fasste immerhin den Beschluss,
einen Auftrag zur Reform der
EU zu vergeben, konkret, es soll
eine Art Verfassung ausgearbei-
tet werden, im Übrigen nicht zu
verwechseln mit der EU-Grund-
rechte-Charta, die ein Jahr zuvor,
leider ohne Chance auf Rechts-
verbindlichkeit, verabschiedet
worden war. Mit der Konzipie-
rung einer Europäischen Verfas-
sung kann die Vision einer wirk-
lichen politischen Union näher
rücken. Ein so genannter Kon-
vent soll diese Verfassung ausar-
beiten, Präsident dieses Kon-
vents ist der 75-jährige, ehemali-
ge französische Staatschef Vale-
rie Giscard d’Estaing.

Zum Tempo des Fortschritts
auf der EU-Ebene zitierte man
anlässlich des Gipfels von
Laeken gerne einen EU-Politi-
ker wie folgt:

„Man könnte den lie-
ben Gott zum Präsidenten
der EU-Kommission ma-
chen, das würde nur dazu
führen, dass die Erschaf-
fung der Welt nicht mehr
sechs Tage, sondern acht
Jahre braucht.“

W. Dicke
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TECHNIK

INPOL-neu wird
fortgeführt
Im November 2001 berichtete DEUTSCHE POLIZEI über
das „Pleiten-Pech-und-Pannen-Projekt“ INPOL-neu. Exper-
ten forderten zu diesem Zeitpunkt einen völligen Neuan-
fang, um die Chance ein verbessertes gemeinsames
Fahndungssystem der Polizeien von Bund und Ländern zu
installieren, noch wahrzunehmen. Der neueste Stand: die
Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder und des Bundes (IMK) hat im Januar 2002 den
Beschluss gefasst, INPOL-neu fortzuführen. Die ursprüng-
liche Version muss jedoch technisch verändert werden.

Über INPOL-neu sollen in
Zukunft zwei Datenbanken zur
Verfügung gestellt werden; eine
komplexe für anspruchsvolle kri-
minalpolizeiliche Recherchen
sowie eine Datei für Standardan-
fragen.

Es soll eine neue operative
Datenbank auf der Basis erprob-
ter und bewährter Technik, mit
der über 80 Prozent der polizei-
lichen Anwendungen schnell und
umkompliziert bewältigt werden
können, geschaffen werden.

Synergieeffekte nutzen

Dabei wollen die Entwickler
die Erkenntnisse und Synergie-
effekte des bewährten Systems
„POLAS“, das von dem Land
Hamburg entwickelt wurde und
zwischenzeitlich auch in Hessen
zum Einsatz kommt, nutzen.

Für anspruchsvolle kriminal-
polizeiliche Recherchen soll au-
ßerdem eine komplexe disposi-
tive Datenbank erstellt werden.
Über diese Datenbank sollen
beispielsweise Querbezüge zwi-
schen mehreren Tatverdächtigen,
Tatorten und -waffen sichtbar
gemacht werden können. Diese
Datenbank soll in erster Linie
den kriminalpolizeilichen Spe-
zialisten aus den Landeskrimi-
nalämtern und dem Bundeskri-
minalamt zur Verfügung stehen.

Für die dispositive Datenbank
könnten die vom Projekt bereits
entwickelten Systemkomponen-
ten verwendet werden. Die bis-
herigen Investitionen würden da-
mit dem neuen polizeilichen In-
formationssystem zu Gute kom-

men, die Gesamtkosten würden
eher geringer sein, so Staatsse-
kretär Schapper in einer Presse-
erklärung vom 1. Februar 2002.

Staatssekretär Schapper er-
klärte, dass das Ziel, den Wech-
sel von INPOL-aktuell auf IN-
POL-neu zum Ende des Jahres
2003 abzuschließen, erreicht wer-
de.

Umgesetzt werden soll dieses
Vorhaben durch den Fachmann
für Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IuK) der Ham-
burger Polizei, Harald Lemke.
Am 1. Februar 2002 hat  Harald
Lemke, seinen Vertrag beim
BKA unterschrieben, nachdem
seine Konzepte für IuK-Technik
der Polizei auf Staatssekretärs-
ebene angenommen und seine
Stelle durch den Haushaltsaus-
schuss bewilligt war.

hmue

VERSORGUNG

Mehr Rechtsklarheit
bei Strahlenschäden
Ende November 2001 teilte
die Geschäftsstelle der
Ständigen Konferenz der
Innenminister und -
senatoren von Bund und
Ländern (IMK) nach einge-
hender Prüfung der Rechts-
lage durch den AK II mit,
dass bei der versorgungs-
rechtlichen Anerkennung
von Strahlenschäden als
Dienstunfall für Polizeibe-
amtinnen und -beamte, die
anlässlich der Begleitung
und Sicherung von
CASTOR-Transporten ein-
gesetzt wurden und
werden, keine unterschied-
liche Behandlung in den
einzelnen Ländern und beim
Bund erfolgt.

Wenngleich nach den zeitwei-
lig emotional geführten Diskus-
sionen der letzten Jahre um Er-
krankungen dieser Art zwischen-
zeitlich eher davon auszugehen
ist, dass Strahlenschäden im Zu-
sammenhang mit CASTOR-
Transporten nicht entstehen,
bringt diese Klarstellung des
versorgungsrechtlichen Aspek-
tes dennoch ein erhebliches Maß

an Rechtssicherheit für die Ein-
satzkräfte mit.

Hintergrund

Das Land Niedersachsen gab
mit einem Schreiben vom 4. Au-
gust 1998 einen rechtsverbindli-
chen Hinweis zur Anerkennung
von Strahlenschäden bei Einsatz-
kräften der Polizei im Zusam-
menhang mit CASTOR-Trans-
porten nach Gorleben.

Kernpunkt des Hinweises war
die Feststellung, dass die
Ausschlussfrist des § 45 Abs. 1
BeamtVG (2 Jahre) in Fällen des
§ 31 Abs. 3 BeamtVG (10 Jahre
bei Feststellung der Erkrankung
nach Ablauf der Ausschlussfrist)
mit dem Zeitpunkt beginnt, in
dem der Betroffene erkennt, dass
zwischen seiner Erkrankung und
dem (damaligen) Dienst ein Zu-
sammenhang steht.

Die GdP hat sich seither ve-
hement dafür eingesetzt, dass
diese klarstellende Aussage ein-
heitlich für alle Einsatzkräfte
gelten müsse.

Die Konferenz der Innenmini-
ster und -senatoren der Länder
wurden mit Schreiben vom
1.6.2001 aufgefordert, diesem
Anliegen zu entsprechen.

hjm

STUDIE

Geschiedene Väter gesucht

Bisher habe sich kaum jemand
für diese Fragestellung interes-
siert, erklärte der Bremer Hoch-
schullehrer gegenüber DP. Der
Grund: es sei eine äußerst brenz-

lige Situation für Männer und wer
rede darüber schon gerne. Inter-
essierte können den Fragebogen
per  Telefon unter der Rufnum-
mer (0421) 218-2142  anfordern.

Wie empfinden Väter nach der Scheidung? Welche Proble-
me stehen Scheidungsvätern ins Haus und wie werden sie
gemeistert? Prof. Dr. Amendt von der Universität Bremen
will es wissen und sucht Scheidungsväter, die bereit sind,
in einem Fragebogen über ihre Gefühlswelt und aktuelle
Situation Auskunft zu geben.

Internet-Surfer  finden ihn on-
line unter  www.vaeterstudie.de.
Wer Hintergründe über die Stu-
die erfragen möchte, erreicht den
Forscher unter seiner Email-
Adresse:

„amendt@uni-bremen.de“.
Unter dieser Email kann auch

der geplante Newsletter bestellt
werden. Nach Aussage Prof.
Amendts ist der Newsletter auf
eine Laufzeit von etwa zwei Jah-
ren ausgelegt.
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Spiegelglatte Straßen haben vielen Autofahrern den Start
ins neue Jahr vermiest. Allein am ersten Wochenende
2002 kam es in Nordrhein-Westfalen nach Polizeiberich-
ten zu über 1.700 Unfällen. 120 Menschen wurden ver-
letzt. In Sachsen und Nordhessen starben auf von Blitzeis
überzogenen Fahrbahnen drei Menschen. Nach Ansicht
des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) bleibt aber
die Nässe die unfallträchtigste Wetterlage.

So würden Tücken der Wetter-
lage von Autofahrern falsch ein-
geschätzt. Die gelte vor allem für
das Risiko auf nasser Fahrbahn
zu verunglücken. Eine repräsen-
tative Umfrage des  DVR macht
deutlich, dass Nässe gegenüber
anderen Wetterlagen stark unter-
schätzt und andere Risiken über-
schätzt werden. Drei Viertel der
Befragten gaben an, dass ihnen

VERKEHRSSICHERHEIT

Nässe gefährlicher als Eis

Eisglätte im Straßenverkehr am
meisten zu schaffen macht. Auf
den nächsten Plätzen Stelle fol-
gen mit 46 Prozent Nebel und mit
39 Prozent Schnee. Weit ab-
geschlagen, die Nässe: nur für
15 Prozent der Befragten ist Näs-
se eine schwierige Wetterlage.

Aber, so erläutern die Bonner
Verkehrsexperten, die tatsächli-
chen Unfallzahlen wiesen auf

eine andere Gefahr hin, die Näs-
se. Sind die Straßen nass, steige
die Zahl der Verkehrsunfälle in-
nerorts im Schnitt um über 20
Prozent. Außerorts sei der
Einfluss von Nässe mit 18 Pro-
zent nur unwesentlich geringer
als innerorts.

Bei Nässe werde zu schnell
gefahren und die damit verbun-
dene Gefahr des bekannten
„Aquaplaning“ offenbar völlig
unterschätzt, mahnt der DVR.

MiZi
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DISZIPLINARRECHT

Neues Bundesdisziplinargesetz
seit dem 1. Januar in Kraft
Von Dr. Ralph Heiermann

Zum 01.01.2002 ist das Gesetz zur Neuordnung des
Bundesdisziplinarrechts vom 09.07.2001 in Kraft getre-
ten, dessen Kernstück das Bundesdisziplinargesetz (BDG)
ist, das an die Stelle der bisherigen Bundesdisziplinar-
ordnung (BDO) tritt und das nicht nur inhaltlich einiger-
maßen verstaubte Disziplinarrecht in seinem Verfahren
grundlegend reformiert.

Die Bundesländer haben be-
reits begonnen, die Landesdis-
ziplinarordnungen entsprechend
zu reformieren, d.h. an die neue
für Bundesbeamte geltende
Rechtslage anzupassen. In Nie-
dersachsen ist das Innenministe-
rium mit der Erstellung eines
Referentenentwurfs beauftragt.
Es ist nicht zu erwarten, dass ein
solcher Entwurf vor 2002 vorge-
legt werden wird.

Anlass für die Neuordnung
des Bundesdisziplinarrechts, das
seit Inkrafttreten 1967 nahezu
unverändert geblieben ist, ist die
Unübersichtlichkeit und Schwer-
fälligkeit in verfahrensrechtli-
cher Hinsicht. Das führt regelmä-
ßig dazu, dass die Verfahren trotz
des geltenden Beschleunigungs-

grundsatzes lange dauern. Durch
die Neuordnung, deren Ergebnis
das BDG darstellt, soll dement-
sprechend die umfassende ver-
fahrensrechtliche und institutio-
nelle Voraussetzung dafür ge-
schaffen werden, dass Diszipli-
narverfahren künftig effektiver
und dadurch auch kostengünsti-
ger abgewickelt werden können.
Gleichzeitig soll der rechtsstaat-
liche Standard für die betroffe-
nen Beamtinnen und Beamten
verbessert werden – so die Be-
gründung des Gesetzentwurfs.

Eingeführt wird eine klarere
Trennung zwischen dem behörd-
lichen und dem gerichtlichen
Disziplinarverfahren im Aufbau
des BDG. Verfahrensrechtlich
findet eine weitgehende Lösung

des Disziplinarrechts vom Straf-
prozessrecht statt. Das Diszipli-
narrecht wird verfahrensmäßig
eng an das Verwaltungsverfah-
rensrecht und das Verwaltungs-
prozessrecht angelehnt.

Behördliches Disziplinar-
verfahren

Im behördlichen Disziplinar-
verfahren wird nunmehr auf die
Unterscheidung zwischen dem
nichtförmlichen und dem förm-
lichen Verfahren verzichtet. Es
kommt also nicht mehr auf die
Schwere der vorgeworfenen
dienstlichen Verfehlungen an,
vielmehr findet ein einheitliches
Verwaltungsverfahren statt, in
dem die Ermittlungen geführt
werden. Das Ergebnis der Er-
mittlungen bildet entweder die
Grundlage für den Erlass einer
Disziplinarverfügung oder für
die Erhebung einer Disziplinar-
klage vor dem Verwaltungsge-
richt bzw. für die Einstellungs-
verfügung.

Durch diese Neuordnung wird
der bisher durch das Hinterein-
anderschalten von Vor-
ermittlungsverfahren und Unter-
suchung (bei Abbruch der Vor-
ermittlungen und Einleitung des
förmlichen Disziplinarverfah-
rens) erforderliche doppelte
Ermittlungsaufwand vermieden.
Es findet nicht mehr die Bestel-
lung eines (unabhängigen) Un-
tersuchungsführers statt, die die
Objektivität der Untersuchun-
gen bisher sichern sollte. Statt-
dessen dürfen die nunmehr zu-
ständigen Verwaltungsgerichte
im gerichtlichen Disziplinarver-
fahren nicht mehr auf die Be-
weiserhebungen im behördli-
chen Disziplinarverfahren zu-
rückgreifen, indem sie einfach
die Protokolle verlesen, ohne
sich selbst einen Eindruck zu ver-
schaffen. Die Beweisaufnahme,
etwa durch die Vernehmung von
Zeugen, findet unmittelbar vor
dem Verwaltungsgericht statt.

Wie schon jetzt in Niedersach-
sen wird die Disziplinarbefugnis
des Dienstvorgesetzten dahin
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gehend erweitert, dass dieser
nicht nur, wie bisher, Verweise
und Geldbußen, sondern auch
Kürzungen der Dienstbezüge
und des Ruhegehalts verhängen
kann. Das wird ebenfalls zu ei-
ner Reduzierung der gerichtli-
chen Disziplinarverfahren in den
weniger gravierenden Fällen füh-
ren.

Sowohl für das behördliche
Disziplinarverfahren als auch für
das gerichtliche Disziplinarver-
fahren ist die Möglichkeit der
Beschränkung vorgesehen, in-
dem solche Handlungen aus-
scheiden, die voraussichtlich
nicht ins Gewicht fallen.

Teil der Beschleunigungs-
regelung für das behördliche
Disziplinarverfahren ist die
Äußerungsfrist in § 20 Abs. 2
BDG. Danach ist dem Beamten
mit der Mitteilung über die Ein-
leitung des Disziplinarverfahrens
eine Frist zur Abgabe einer
schriftlichen Äußerung von  ei-
nem Monat und für die Abgabe
der Erklärung, sich mündlich äu-
ßern zu wollen, eine Frist von
zwei Wochen zu setzen.

Diese Fristen können nur
dann verlängert werden, wenn
der Beamte aus zwingenden
Gründen gehindert ist, sie einzu-
halten und er dies unverzüglich
mitteilt.

Es liegt auf der Hand, dass
häufig innerhalb dieser Monats-
frist nicht die erforderliche
Akteneinsichtnahme, Bespre-
chung mit einem Verteidiger und
Anfertigung einer schriftlichen
Stellungnahme erfolgen kann.
Aus der Gesetzesbegründung
geht nicht hervor, ob in einem
derartigen Fall ein zwingender
Hinderungsgrund im vorgenann-
ten Sinne anzunehmen ist. Hier
wird wahrscheinlich erst Klarheit
durch die Gerichte geschaffen
werden müssen.

Ganz neu ist, dass nunmehr
auch im behördlichen Diszipli-
narverfahren eine Kosten-
tragungspflicht  für die Behörden
vorgesehen ist. Das behördliche
Disziplinarverfahren ist zwar ge-
bührenfrei. Dem Beamten kön-
nen aber nach § 37 Abs. 1 BDG
im Fall der Verhängung einer
Disziplinarmaßnahme die ent-
standenen Auslagen auferlegt
werden. Wird dagegen umge-

kehrt das Disziplinarverfahren
eingestellt, trägt nach der neuen
Rechtslage nunmehr der Dienst-
herr die entstandenen Auslagen.
Er hat dem Beamten auch die
Aufwendungen zu erstatten, die
zur „zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig“
waren. Die Gebühren und Aus-
lagen eines Bevollmächtigten
oder Beistands (Rechtsanwalt)
sind in diesem Fall erstattungs-
fähig.

Gerichtliches Disziplinar-
verfahren

Häufiges Problem in Diszipli-
narverfahren ist deren Länge, die
insbesondere dann ärgerlich
wird, wenn die Beamtin bzw. der
Beamte mit einer Beförderung
rechnen konnte, die unter Hin-
weis auf das laufende Diszipli-
narverfahren ausgesetzt wird. §
62 BDG gibt dem Beamten die
Möglichkeit, beim Verwaltungs-
gericht die gerichtliche Bestim-
mung einer Frist zum Abschluss
des Disziplinarverfahrens zu be-
antragen, wenn ein behördliches
Disziplinarverfahren nicht inner-
halb von sechs Monaten abge-
schlossen worden ist. Wird das
behördliche Disziplinarverfah-
ren nicht innerhalb der vom Ge-
richt bestimmten Frist beendet,
ist es durch Beschluss des Ge-
richts einzustellen.

Kernstück der Reform des
gerichtlichen Disziplinarverfah-
rens ist die Verlagerung vom
Bundesdisziplinargericht und
den Disziplinarsenaten beim
Bundesverwaltungsgericht auf
die allgemeine Verwaltungs-
gerichtsbarkeit. Dies bedeutet
eine Auflösung der Institution
der Bundesdisziplinargerichte
und des Bundesdisziplinaran-
walts, dessen originäre Aufgaben
sich bislang im wesentlichen auf
das förmliche Disziplinarverfah-
ren konzentrierten. Bundesdiszi-
plinargericht und die Behörde
des Bundesdisziplinaranwalts
werden mit Ablauf des 31.12.
2003 aufgelöst.

Die Übertragung der gericht-
lichen Disziplinarverfahren auf
die Verwaltungsgerichtsbarkeit
führt insbesondere zu einem
Wegfall des systemfremden und

zudem teuren Einsatzes des Bun-
desverwaltungsgerichts als Tat-
sacheninstanz.

Die gerichtlichen Entschei-
dungen über behördliche
Disziplinarverfügungen gegen-
über Bundesbeamtinnen und -
beamten sind nunmehr beruf-
ungsfähig. Es entscheiden die
Oberverwaltungsgerichte/Ver-
waltungsgerichtshöfe der Län-
der. Das Bundesverwaltungsge-
richt wird auf seine klassische
Funktion als Revisionsgericht
beschränkt, prüft also nur noch
Rechtsmängel der Berufungsur-
teile.

Auf Bundesebene bedeutet
die Reform des gerichtlichen
Verfahrens einen Schritt zur Ein-
heitlichkeit des Disziplinarrechts
in Bund und Ländern. Nach der
Begründung des Gesetzentwurfs
hat der Gesetzgeber das Ziel,
dass künftig die Verwaltungsge-
richte auf dem Gebiet des
Bundesdisziplinarrechts durch
Revisionsurteile des Bundesver-
waltungsgerichts eindeutige
Maßstäbe gewinnen können, die
sie auch auf entsprechende lan-
desdisziplinarrechtliche Fälle
übertragen können. Allerdings
hat schon die bisherige Praxis der
Disziplinarkammern bei den
Verwaltungsgerichten und der
Disziplinarhöfe bei den Oberver-
waltungsgerichten/Verwaltungs-
gerichtshöfen auf dem Gebiet
des Landesdisziplinarrechts ge-
zeigt, dass sie sich an den Ent-
scheidungen der Disziplinarsen-
ate beim Bundesverwaltungsge-
richt orientiert.

Die echte Vereinheitlichung
dürfte daher erst stattfinden,
wenn die Länder ihre Diszipli-
narordnungen entsprechend
dem Bundesdisziplinargesetz
novellieren.

Wegen der engen Anlehnung
an das Verwaltungsprozessrecht
ist logische Konsequenz für das
gerichtliche Disziplinarverfahren
auch, dass das BDG keine Be-
stimmung mehr über die Nicht-
öffentlichkeit der gerichtlichen
Verhandlungen (bisher § 73
BDO) enthält.

Übergangsbestimmungen für
die bis einschließlich 31.12.2001
eingeleiteten Disziplinarverfah-
ren enthält § 85 BDG. Diese wer-
den in der Lage, in der sie sich

am 01.01.2002 befinden, nach
dem BDG fortgeführt, soweit in
§ 85 Abs. 2 bis 10 nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.

Die Abwicklung nach neuem
Recht kommt nach diesen Absät-
zen lediglich dann nicht in Be-
tracht, wenn förmliche Diszipli-
narverfahren  vor dem Inkraft-
treten des BDG eingeleitet wor-
den sind. Diese werden nach der
(alten) BDO fortgeführt.

Statthaftigkeit, Frist und Form
eines Rechtsbehelfs oder Rechts-
mittels gegen eine Entscheidung,
die vor dem Inkrafttreten des
BDG ergangen ist, bestimmen
sich nach bisherigem Recht.
Auch die bei Inkrafttreten des
BDG anhängigen gerichtlichen
Disziplinarverfahren werden
nach den Bestimmungen der
BDO fortgeführt.

Ausblick

Die Neuordnung des Bundes-
disziplinarrechts lässt hoffen,
dass tatsächlich die beabsichtig-
te Beschleunigung der Verfahren
eintritt und die Stellung des Be-
amten im gerichtlichen Verfah-
ren durch die nunmehr vorge-
schriebene unmittelbare Beweis-
aufnahme vor dem Gericht ge-
stärkt wird. Wenig praktikabel
erscheint dagegen die ebenfalls
der Beschleunigung der Verfah-
ren dienende Regelung über die
Äußerungsfrist in § 20 Abs. 2
BDG.

Eine weitere Vereinheitli-
chung der materiellen Maßstäbe
bei der Verhängung von Diszipli-
narmaßnahmen durch die Be-
hörden und die Gerichte ist da-
gegen auch bei Anpassung der
Landesdisziplinarordnungen an
das neue Bundesrecht nicht
zwingend zu erwarten, weil schon
bisher die Disziplinarkammern
und Disziplinarhöfe der Länder
ihre Rechtsprechung an der des
Bundesverwaltungsgerichts aus-
gerichtet haben.
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AUSLANDSPRAKTIKUM

Den Briten über die Schulter geschaut
Sussex, England: Neuzehn Polizeimeisteranwärterinnen
und -anwärter aus dem Polizeiausbildungsinstitut Selm
verbrachten eine Woche Auslandspraktikum bei der
Sussex-Police in Süd-England. Die Beamtinnen und Beam-
ten hatten dabei Gelegenheit, den englischen Polizisten
bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und an ihrem
Dienst teilzunehmen. Dabei entdeckten sie Gemeinsam-
keiten, aber auch Unterschiede.

Klassenlehrer Thomas Heister
zu dem Projekt: „Solche Aus-
landspraktika sind eigentlich
nicht die Regel in der Ausbildung
in den Polizeiausbildungsinsti-
tuten.“ Der Schwerpunkt des
Auslandspraktikums habe im
Bereich der Verkehrsüber-
wachung gelegen. Wie früher
auch in Deutschland gebe es in
England eine Trennung von all-
gemeiner Polizei und Verkehrs-
polizei. Das habe den Auszubil-
denden Gelegenheit gegeben,
spezialisierte polizeiliche Arbeit
zu beobachten und an ihr teilzu-
nehmen. Dabei haben sich die
Auszubildenden sehr engagiert.
So berichtete die Regional-
zeitung  „Argus“ von einer Ver-
haftung, an der zwei Praktikan-
ten mitgewirkt hatten.

Begeistert von der tech-
nischen Ausstattung der
Briten

Beeindruckt berichtet einer
der Praktikanten über die Aus-
stattung der Fahrzeuge der Ver-
kehrspolizei: „Die Arbeitsme-
thodik in ihren Grundzügen un-
terscheidet sich nicht wesentlich
von unserer Polizeiarbeit. Die
technischen Möglichkeiten sind
mit unseren jedoch nicht zu ver-
gleichen: Ein Computer im Fahr-
zeug, über den man verdächtige
Personen oder Kraftfahrzeuge
überprüfen kann, der es einem
ermöglicht, alle Vorkommnisse
des Tages abzurufen und schrift-
lich mit einer Art Email-System
mit der Leitstelle und anderen
Einsatzkräften zu kommunizie-
ren, so etwas kennen wir nur sta-
tionär in unseren Polizei-
inspektionen und Leitstellen.“

Da man in Deutschland alles
über Funk abfragen müsse, be-
deute das Zeitverlust für die Po-
lizisten und Warten für den kon-
trollierten Verkehrsteilnehmer.
Gleichzeitig hebt er hervor, dass
mit dieser Technik eine abschlie-

ßende Einsatzbearbeitung vor
Ort möglich ist, und einem das
Zurückfahren in die Wache für
den „Schreibkram“ so oft erspart
bleibe. Angesichts der knappen
Personalressourcen spare das
Zeit, die dann für weitere poli-
zeiliche Einsätze zur Verfügung
stehe. Die Ausstattung der Fahr-
zeuge mit einem satelliten-
gestützten „Global-Positioning-
System“ ermöglicht nicht nur
eine effizientere Koordination

von Einsätzen (z.B. Verfolgungs-
fahrten), sondern hilft auch bei
einem Notruf eines Polizei-
fahrzeuges das Fahrzeug zu loka-
lisieren, um Hilfe zu schicken.

Englisch-Sprechen ein
wesentliches Ziel des
Praktikums

Als vollen Erfolg des Prakti-
kums wertet Polizeischulrektor
Müller von der Polizeiausbil-
dungsdirektion des Landes
Nordrhein-Westfalen die sprach-
lichen Fortschritte der Auszubil-
denden: „Dem Englischen als der

Polizeisprache für internationa-
le Einsätze wie im Kosovo
kommt eine besondere Bedeu-
tung zu. Zwar ist Englisch ein
Pflichtfach an allen Schulen, je-
doch bereitet es vielen Probleme,
diese Sprache in der alltäglichen
Kommunikation anzuwenden.“
„Learing by doing“ sei die geeig-

netste Form, eine alltagstaugliche
Sprachkompetenz zu erwerben.
Aus diesem Grund habe man die
Auszubildenden bei Familien
von englischen Polizeibeamten
wohnen lassen. Müller, gelernter
Englisch-Lehrer: „Die entschei-
dende Arbeit haben unsere bri-
tischen Freunde geleistet. Unse-
rer besonderer Dank gilt hierbei
Superintendent Nick Bennett
und vor allem Inspector Steve
Higgs von der Sussex Police
Traffic Division (T2), die das
Praktikum und die Unterbrin-
gung der Auszubildenden ermög-
licht haben.“

Nicht nur die Technik ist
anders...

„Was uns auch deutlich wur-
de, sind Unterschiede im Um-
gang zwischen Bürger und Poli-
zei“, unterstreicht Dr.York-
Herwarth Meyer, Fachlehrer für

 Lkw-Kontrolle: Neville Wren erläutert den Auszubildenden sein Vorge-
hen bei der Kontrolle eines ausländischen Lastwagens.

(Foto: Thomas Heister)
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Berufsethik und Polizeiseel-
sorger am PAI-Selm. Dies sei
schon bei einer ersten Demon-
stration des Kommunikations-
trainings deutlich geworden.
„Überrascht waren unsere Leu-
te“, so Meyer, „dass das Auftre-
ten des Polizeibeamten in einer
Krisensituation wie ein Bühnen-
auftritt beschrieben und bearbei-
tet wurde. Die Formulierung ‚It’s
Showtime’ hätten wir wohl alle
nicht von uns aus verwendet.“
Bei den Ausführungen des Trai-
ners Roger Cannings sei deutlich
geblieben, dass der Polizeibeam-
te, obwohl er sein Gegenüber mit
Vornamen anspricht, seine Rol-
le nie verlässt.

Ebenso bemerkenswert: die
Ankündigung von Geschwindig-
keitsmessungen und Gurtkon-
trollen. Trotzdem würden erheb-
liche Übertretungen festgestellt.

Eine Auszubildende schildert
ihre Beobachtungen: „Polizist
und Bürger scheinen einander
mehr zu respektieren. In der di-
rekten Begegnung, selbst wenn
eine gebührenpflichtige Verwar-
nung von 30 oder 60 Pfund fällig

ist, wahren beide die Form. Sich
bei dem Beamten hinterher so-
gar zu bedanken, ist nicht außer-
gewöhnlich.“

Nicht vom anderen Stern

Als Beamtin aus dem Wach-
und Wechseldienst begleitete
Polizeikommissarin Katrin Stell-
brink (KPB GT) das Auslands-
praktikum: „Durch das Erleben
englischer Polizeiarbeit ist es den
Auszubildenden möglich, eine
Standortbestimmung der deut-
schen Polizeiarbeit vorzuneh-
men. Das schärft den Blick für
die eigene Arbeit und führt dazu,
dass sie lernen, die positiven
Aspekte in Deutschland stärker
zu schätzen.“

Auffällig sind für Katrin
Stellbrink vor allem die Paralle-
len, die sie zwischen der Situati-
on der englischen und deutschen
Beamten wahrnimmt. „Trotz ver-
schiedener Rahmenbedingungen
arbeiten wir, ob englischer Offi-
cer oder deutscher Polizeibeam-
ter, mit und für Menschen.“

Was bleibt nach dem
Praktikum?

Die Auszubildenden werden
einen umfassenden Projekt-
bericht erstellt haben, der einen
ausführlichen Vergleich zwischen
britischer und deutscher Polizei
enthält. Er sollte im Dezember
einer Delegation der Sussex-Po-
lice und der Leitung des Polizei-
ausbildungsinstituts Selm vorge-
stellt werden.

Heister, hofft, dass Klassen
folgender Jahrgänge auch in den
Genuss eines Auslandsprakti-
kums kommen werden. Er dank-
te der GdP für ihre Unterstüt-
zung. Es müsse, so Heister, lang-
fristig auch im Interesse der Ge-
werkschaft und ihrer Mitglieder
liegen, die Auslandskontakte zu
fördern. „Auch wenn die Ausbil-
dung an den Instituten bald aus-
laufen wird, könnten die Erfah-
rungen für die Auslandspraktika
der Fachhochschulen Impulse
bringen“, betont der Klassenleh-
rer.

-heme

ARBEITNEHMERVERTRETUNG

Gewerkschaftsrechte
zunehmend verletzt
Als „niederschmetternd“
bezeichnete der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB)
den neuen Bericht des In-
ternationalen Bundes freier
Gewerkschaften (IBFG),
nach dem Gewerkschafts-
rechte zunehmend verletzt
würden.

Die Zahl der im Jahre 2001
ermordeten Gewerkschafter
habe sich gegenüber dem Jahr
2000 verdoppelt. Im letzten Jahr
seien 210 Gewerkschafter ermor-
det, 8.245 inhaftiert und mehr als
2.900 geschlagen oder gefoltert
worden. Negativer Spitzenreiter,

so der IBFG, sei Kolumbien, wo
allein 153 Menschen ihr Engage-
ment für Arbeitsrechte „mit ih-
rem Leben bezahlen mussten“.

Die Unterdrückung von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern habe viele Facetten.
Der 200 Seiten starke Bericht des
IBFG, der internationale Dach-
verband der Gewerkschaften,
dokumentiere neben Menschen-
rechtsverletzungen auch unge-
rechtfertigte Entlassungen und
Streikverbote aus 150 Ländern.
Der Bericht stelle fest, dass die
Unterdrückung der Gewerk-
schaftsrechte zunehme und dra-
stischer werde. In vielen Ländern
tolerierten autoritäre Regime es
nicht mehr, dass Beschäftigte ge-

gen ihre Ausbeutung demon-
strierten. Dabei beschränke sich
„diese bedauernswerte Situati-
on“ nicht nur auf Entwicklungs-
länder. Auch in Industrieländern
würden Streiks mit Geldbußen
und Entschädigungsforderungen
an Gewerkschaften geahndet,
ihre Vertreter entlassen und die
Beschäftigten gezwungen, aus
der Gewerkschaft auszutreten.

Die in seiner Jahresübersicht
registrierten Verletzungen von
Gewerkschaftsrechten seien nur
die Spitze des Eisberges bilan-
zierte der IBFG. Die Dunkelzif-
fer sei weit größer.

Die im Oktober erschienene
Übersicht über die Verletzungen
von Gewerkschaftsrechten 2001
kann beim Internationalen Bund
Freier Gewerkschaften (IBFG)
in Brüssel unter der Email:
internetpo@icftu.org oder Fax:
0032-2-2015815 bestellt werden.
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MITGLIEDERPROJEKT

Die Erwartungen der Basis sind groß
Seit April letzen Jahres sind im GdP-Projekt „Mitglieder-
zufriedenheit“ Vorschläge entwickelt worden, wie unsere
Mitglieder und ihre Interessen noch stärker in den Mittel-
punkt der Gewerkschaftsarbeit gestellt werden können.
Dabei hat uns ein externes Beratungsteam begleitet. Wel-
che Funktion es hatte und wie die Berater unsere Arbeits-
ergebnisse und die Chancen für die Umsetzung einschät-
zen, wollten wir vom Koordinator des Teams, dem
Organisationsberater Heino Gröf wissen.

Herr Gröf, warum ist externe
Beratung für ein Vorhaben wie
das Mitgliederprojekt der GdP
unverzichtbar?

Organisationen tun sich in der
Regel mit Veränderungen
schwer. Sie lassen Neuerungen
oft erst dann zu, wenn es an die
Substanz geht. Im Falle der GdP:
Mitglieder verlassen aus Unzu-
friedenheit die Organisation, die
Basis ihrer Existenz bricht weg.
Wenn dann über notwendige
Veränderungen nachgedacht
wird, entwickeln sich Widerstän-
de und Ängste bei den Betroffe-
nen: Droht der Abschied von ver-
trauten Konzepten oder der Ver-
lust von Ansehen, Macht und
Status? Dann ist die externe
Sicht hilfreich. Sie ist neutral,
kann vermitteln oder in der Sa-
che konfrontieren, ohne dass ihr
eigene Ambitionen unterstellt
werden können. Und sie bringt
Beratungskompetenz und Erfah-
rungen aus ähnlichen Verände-
rungsprozessen ein. Eines jedoch
kann sie nicht: die Organisation

von außen verändern. Das kann
nur die GdP selbst.

Sind alle Beteiligten den Er-
wartungen an ihre Mitarbeit im
Mitgliederprojekt gerecht gewor-
den?

Als externes Beraterteam ha-
ben wir mit der GdP verabredet,
dass GBV, Lenkungsgruppe und
Projektbeauftragte der Länder
die erforderliche Zeit investie-
ren, offen und ohne Tabus disku-
tieren und das Projekt beteili-
gungsorientiert durchführen.
Diese Vereinbarung ist ohne
Wenn und Aber umgesetzt wor-
den. Wichtig ist vor allem: Kon-
rad Freiberg und Hugo Müller
haben dem Projekt „Mitglieder-
zufriedenheit“ höchste Priorität
eingeräumt.

Es kommt nun auf die konse-
quente Umsetzung der Ergebnis-
se im Sinne der Projektziele an.
Enorm viele Funktionsträger
und Mitglieder ohne Amt haben
sich an dem Prozess beteiligt.
Zusätzlich ist eine breite Diskus-

sion in der Mitgliedschaft ange-
stoßen worden. Die Erwartun-
gen der Basis sind hoch, dass das
Projekt nicht für die Schublade
war.

Wie beurteilen Sie die bisher
erarbeiteten Ergebnisse?

Die Ergebnisse sind deutliche
Zeichen für eine kontrollierte
Anpassung an die heutige Welt.
Sie stärken die Position der Mit-
glieder. Sie fördern die Arbeit
der Vertrauensleute. Sie profes-
sionalisieren die Führungskräfte.
Sie setzen auf  neue Medien. Sie
zielen auf ein breites Informati-
ons-, Betreuungs- und Berat-
ungsangebot für die Mitglieder

und sonst an der GdP Interes-
sierte. Und sie unterstützen die
GdP, politisch und strategisch in
die Offensive zu gehen.

Welchen Rat gibt der Exper-
te der GdP für die Zukunft?

Einen Rat braucht die GdP
nicht. Sie hat bewiesen, dass sie
seriös und konstruktiv mit einem
schwierigen Thema umgehen
kann. Meine Empfehlung be-
schränkt sich darauf, den gesam-
ten Prozess als Lernprozess zu
verstehen. Dabei müssen die Er-
fahrungen aller Beteiligten auch
bei der Umsetzung genutzt wer-
den, so dass rasch Ergebnisse
sichtbar werden.

         weu
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TERMINE FÜR SAMMLER

Sammler von Polizei-Abzei-
chen, Uniformen und Mützen
kommen im April voll auf ihre
Kosten. Gleich drei Möglichkei-
ten bieten sich Gleichgesinnten,
Sammlungen zu ergänzen oder
Doppeltes zu tauschen. Hier die
Termine:

15. Polizeiabzeichen-Samm-
lertauschbörse Selm-Bork

Am Sonntag, 14.04.2002, fin-
det von neun bis 15.00 Uhr im
Polizeiausbildungsinstitut Selm
im nordrhein-westfälischen
Selm-Bork die 15. Polizeiab-
zeichensammlertauschbörse
statt.

Nicht erwünscht dort sind
Schusswaffen, Munition, Säbel,
Messer, Militaria und NS-Sym-
bole. Ebenso unerwünscht sind
professionelle Händler.

Interessierte können sich bei
Klaus Ehr, Polizeiausbildungs-
institut Selm, Personalrat, unter
der dienstlichen Rufnummer
(02592) 68 5021 – Faxnummer
(02592) 68 5029 – oder privat
unter (02597) 76 96 anmelden.

41. Große Tauschbörse des
Polizeisammlerkreises Frankfurt
am Main

Die Veranstaltung findet am

21.04. 2002 in den Schwarzbach-
hallen in  Kriftel a. Ts. statt. Be-
ginn ist 8.00 Uhr. Tischreser-
vierungen unter (069) 766875.
Wichtiger Hinweis: NS-Artikel
und Waffen nicht erwünscht!

12. IPA Sammler- und Tausch-
börse

Ebenfalls an einem Sonntag,
28.04.2002, zwischen neun und
15.00 Uhr, findet in der Landes-
polizeischule Berlin-Ruhleben
(13597 Berlin, Charlottenburger
Chaussee 67) eine internationa-
le Tausch- und Sammlerbörse für
Uniformen, Mützen und Abzei-

chen statt. Schirmherr ist die IPA
Landesgruppe Berlin. Als An-
sprechpartner dient Andreas
Skala, Havelplatz 1, 16761
Hennigsdorf. Tel. / Fax: 03302 –
228840, Fax: 030 – 3811142. Per
Email ist Andreas Skala unter
„g.a.skala@t-online.de“ zu errei-
chen.

Auch hier der wichtige Hin-
weis: Nicht erwünscht ist der Ver-
kauf oder Tausch von Exponaten
aus der NS-Zeit, Waffen, aktuel-
len deutschen Dienstmarken so-
wie Nachprägungen und von ak-
tuellen Polizeieffekten der Ber-
liner Polizei.
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Leserbrief „Erschei-
nungsbild der Polizei“,
DP 2/02

Ich habe den Artikel zu o.g.
Thema in der jüngsten Ausgabe
der „Deutsche Polizei“ gelesen
und mir direkt dabei gedacht:
„Oh nein, geht das schon wieder
los. Macht die GdP wirklich bei
diesen Nebenkriegsschauplätzen
mit?“

Es gibt wirklich andere The-
men (Sicherheitspolitik/Moder-
nisierung/Abbau sozialer Lei-
stungen...) und da flammt es un-
säglich wieder auf: Alle müssen
gleich aussehen und das ist
DANN professionell.

Es stimmt, wenn Arbeitsklei-
dung dreckig und zerlumpt ist,
wirkt das auf das Gegenüber
nicht vertrauenswürdig. Das gilt
für Polizei, Banken, Einzelhan-
del, überall.

Die zusätzlichen Schmuck-
stücke, die Polizisten tragen, kön-
nen zum Erscheinungsbild pas-
sen oder auch nicht. Polizisten
mit Ohrstrecker wirken auf
Gruppen von Jugendlichen ver-
trauensbildender als auf Senio-
ren. Polizisten mit Seitenscheitel
und Schnurbart wirken zunächst
auf ältere Mitbürger ansprechen-
der als auf jüngere (soweit mei-
ne ganz persönliche Erfahrung).
Wir werden nie den Polizisten/
die Polizistin haben, die den gan-
zen Sympathiebereich (erster
Eindruck: „der ist aber nett!“)
des „polizeilichen Gegenübers“
abdeckt.

Was viel wichtiger ist als eine
geschniegelte Uniform: Kompe-
tentes, freundliches Einschreiten,
fachliche Qualifikation.

Und jeder, der im Außen-
dienst arbeitet weiß, dass im kal-
ten Winter eine warme, lange
Unterhose notwendig ist. Aber
auch, dass z.B. Ohrringe und lan-
ge Haare Gefahren bei körperli-
chen Auseinandersetzungen ber-
gen. Ich vertraue da auf den nor-
malen gesunden Menschenver-
stand.

Unser Dienstherr lässt uns mit
veralteten Funkgeräten rum-
laufen, kürzt unser Ruhegehalt
und macht andere ungute Dinge.
Jetzt soll mir bitte keiner mit der
„Fürsorgepflicht“ argumentie-

ren, die o.g. Schmuck verbieten
soll.

Ich finde, dass das die Kolle-
gen in Punkto Schmuck selber
entscheiden sollen. Wenn der
Ohrring zu Verletzungen führt:
Selber schuld!

Außerdem regelt sich viel im
gruppendynamischen Prozess
von Dienst- und EHU-Gruppen.
Ich glaube nicht, dass da „über-
geschmückte, langhaarige unge-
pflegte Kollegen/innen auf Dau-
er eine Chance haben.

Für diese Erkenntnisse brau-
chen wir keine neue Arbeitsgrup-
pen und Beschäftigung hoher
Polizeiführer. (Die entwerfen
dann Verfügungen, die subjekti-
ve Schönheitsideale in objektive
Erlasse kleiden)

Kümmern wir uns lieber um
brandheiße Themen, z.B. die Ver-
hinderung vom Abbau weiterer
sozialer Leistungen.

Stefan Beuschel,
Köln, per Email

Vielen Dank für diese gelun-
gene Satire, oder ist das wirklich
euer Ernst? Den Grundsatz:
„Traue keiner Statistik, die du
nicht selbst manipuliert hast!“
kennt ihr ja sicher. Bei anderen
Frageorten und ausgesuchten
Befragungspersonen bekomme
ich auch genau das gegenteilige
Ergebnis der dargelegten Aussa-
gen.

Nun zu den Diskussionsinhal-
ten:

Ich habe in all meinen Dienst-
jahren (23) keine negative Erfah-
rung mit meinen Ohrringen er-
lebt. Zumindest nicht von unse-
ren mündigen Bürgen, wohl aber
von ewig gestrigen Kollegen!

Im renommierten Stern sind
die Führungskräfte der NPD ab-
gebildet. Fast ausnahmslos kor-
rekte Kurzhaarschnitte, wie sie
vom Kollegen Henrichs gefor-
dert werden. Sollten wir nicht lie-
ber alle Zopf tragen, um uns von
diesem Personenkreis klar zu di-
stanzieren?

Was macht der Kollege mit
unseren übergewichtigen Kolle-
gen, die nach 100 m Verfolgung

FORUM
(Fortsetzung von Seite 5)
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Inhaltlich mag der Kollege
Henrichs in vielen Punkten

zu Fuß reif für´s Sauerstoffzelt
sind. Hat der Bürger nicht auch
das Anrecht auf eine durchtrai-
nierte und körperlich leistungs-
fähige Polizei? Mal ganz abgese-
hen vom Erscheinungsbild dieser
Kollegen? Führen wir jetzt die
Sportleistungsblätter wieder ein
und befördert wird nur, wer die-
ses Blatt auch erfüllt hat? Getreu
dem Motto: „In einem gesunden
Körper steckt auch ein gesunder
Geist“.

Die Ängste der fokussierten
Präventionszielgruppe sind auch
häufig mit ethnischen Vorurtei-
len behaftet. Was machen wir mit
Kollegen, die hier aus dem Ra-
ster fallen?

Als Kernkompetenzen von
Führungskräften, die auf der
Straße von den Kollegen ge-
braucht werden, zählt auch
Rückgrat der Führungskräfte.
Warum kenne ich aber so viele
Wendehälse in dieser Gruppe?
Professionelles Arbeiten hat im

Streifendienst viel mit Fachwis-
sen und Selbstsicherheit zu tun.

Gerade unsere
jugendliche Klientel
steht den beschrie-
benen Kollegen sehr
distanziert gegen-
über und das taugt
auf der Straße rein
gar nichts.
... ähnlich wie diese Diskussi-

onsgrundlage, sorry. Und das hat
nichts mit einer gepflegten Uni-
form und entsprechend gepfleg-
tem Äußerem zu tun, zu dem
auch ich mich bekenne.

Michael Seegers,
Leverkusen, per Email

Recht haben. Persönlich habe ich
mit Ohrringen und Tätowierun-
gen bei Polizeibeamten auch so
meine Probleme. Sicherlich prägt
auch das äußere Erscheinungs-
bild der Polizei die Professiona-
lität des Auftretens, trotzdem
überzeugt mich der Artikel nicht,
da die Ursachen für dieses Phä-
nomen in keinster Weise ange-
sprochen wurden.

Das äußere Erscheinungsbild
der Polizei wird nun einmal nicht
nur durch den Willen des einzel-
nen Beamten geprägt, sich den
Regeln gemäß zu kleiden, viel-
mehr auch dadurch, was der Ar-
beitgeber an Ausrüstung und
Kleidung zur Verfügung stellt,
d. h. hier ist auch die „Professio-
nalität“ des Arbeitgebers gefor-
dert. Wie die aussieht, habe ich
als Gewerkschafter und Vorge-
setzter jeden Tag vor Augen.
Mangelhafte oder nicht vorhan-
dene Ausstattung, Dienstklei-
dung, die nicht passt, überflüssig
oder nicht funktional ist, Klei-
dung, in der man im Sommer
schwitzt und im Winter friert sind
doch die Regel und nicht die
Ausnahme. Kollege Henrichs, wir
leben im Jahre 2002 und nicht im
Jahr 1902. Damals mag ja der
Schutzmann mit Bierbauch,
Schnurrbart, Holzknüppel und
Militärvergangenheit, der sich
nicht zu bewegen brauchte, um
neben einer Litfasssäule stehend
seinen Dienst zu verrichten, noch
alltäglich und praktisch gewesen
sein, heute ist er das ganz be-
stimmt nicht mehr.

Ich habe leider noch
niemanden gefun-
den, der mir erklä-
ren konnte, was an
einer Dienstmütze
oder an dem so
genannten Uniform-
rock professionell
oder funktional sein
soll.

Ich kann mir auch nicht vor-
stellen, dass es die Professionali-
tät meines Einsatzes berührt,
wenn ich derartige Bekleidungs-
gegenstände nicht trage. Eigent-
lich bin ich immer davon ausge-
gangen, dass meine Persönlich-
keit und mein professionelles

Einschreiten das Bild über mich
und die Polizei prägt, dank Ihnen
weiß ich nun, dass es an unserer
„formschönen und funktiona-
len“ Dienstmütze liegt. Da unse-
re Dienstherren bei der Ausstat-
tung lieber auf Funktionalität
zugunsten des einheitlichen Aus-
sehens verzichten, wundert es
mich nicht, dass sich die Kolle-
ginnen und Kollegen selbst hel-
fen und die polizeiliche Kleider-
ordnung nach und nach aufgelöst
wurde. Ach ja, wenn wir schon
einmal bei „Einheitlichkeit“ sind,
gehen wir doch gleich einmal auf
eine weitere Ursache unseres
nicht professionellen Aussehens
ein. Unkonventionelles Ausse-
hen und Auftreten war immer
auch ein Zeichen des Protestes,
wie man an der Jugendbewegung
der 50er Jahre und an der Stu-
dentenbewegung der 60er Jahre
deutlich erkennen kann. Leider
ist bei der Polizei oftmals indivi-
duelles, eigenständiges Denken
und Handeln nicht erwünscht.
Angepasstes, konformes Verhal-
ten wird gefordert und sehr häu-
fig durch erdrückende Vorschrif-
ten und klein karierte Politiker
und Vorgesetzte erzwungen. Oft
ist doch nicht der erfolgreich, der
(gute) eigene Ideen und Vorstel-
lungen hat, sondern derjenige,
der genau das macht, was über-
geordnete Stellen von ihm erwar-
ten, egal, ob es sinnvoll ist oder
nicht. Das einfachste Mittel ge-
gen derartige Einschränkungen
zu protestieren, ist doch unan-
gepasst auszusehen. Würde sich
hier etwas ändern, gäbe es auch
keine Notwendigkeit des stillen
Protestes mehr, wie er sich durch
individuelles Aussehen nun ein-
mal ausdrückt. Im übrigen, wun-
dert es mich nicht, dass die älte-
re Bevölkerung sich an dem nicht
angepassten Äußeren eines Po-
lizeibeamten stört. Genau dieser
Bevölkerungskreis soll ja getrof-
fen werden. Schließlich hat ge-
nau diese Bevölkerungsschicht
es seit ca. 50 Jahren versäumt,
Polizeibeamte gerecht zu bezah-
len. Ich halte es durchaus für le-
gitim, die Forderung nach profes-
sionellem Einschreiten und Aus-
sehen mit der Forderung nach
gerechter Besoldung zu verknüp-
fen.

Kollege Henrichs, ich möchte

FORUM
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Zu Beginn möchte ich ihnen
erst mal eigentlich Recht geben.
Bei der Polizei muss man natür-
lich gepflegt und ordentlich auf-
treten, das macht mit Sicherheit
Einiges einfacher beim Umgang
mit dem Klientel. Mit Erschre-
cken stellte ich in ihrem Artikel
aber fest, es herrschen immer
noch alte Sitten bei der Polizei.
Somit stelle ich mir die Frage:
Alles ist im Wandel der Zeit lo-
ckerer geworden, nur die Polizei
nicht !!! Dieses Thema über das
Auftreten von Beamten im
Dienst ist ja eine uralte Ge-
schichte. Seit meinem Einstieg
bei der Polizei 1995 habe ich ei-
nige Diskussionen zu diesem
Thema gehabt.

Ich selber bin Träger von zwei
Ohrringen und einem Tattoo.
Dieses Tattoo ist so angebracht,
dass es im Dienst nicht sichtbar
ist.

Es ist ein Teil
meiner
Persönlichkeit.

Trotzdem gebe ich ihnen
Recht, dass man solch eine Ver-
zierung nicht unbedingt zur Uni-
form sichtbar für jedermann tra-

gen sollte. Auch meine Ohrringe
trage ich im Dienst nicht. Das
liegt zum einen daran, dass ich es
für äußerst gefährlich halte, da
bei dem Einsatz körperlicher
Gewalt, mir mehr passieren
könnte, als wenn ich keine trage.
Aber allein die Diskussion, ob
ein Beamter solchen Körper-
schmuck tragen sollte, ist meiner
Meinung nach unzulässig. Wenn
man eine solche Diskussion an-
strebt, sollte man alleine aus dem
Augenwinkel der Eigensiche-
rung diskutieren. Auch trage ich
meine Haare mal gerne länger,
als dies für einen Mann üblich ist.
Was ist denn eigentlich üblich für
einen Mann???

Ich gebe ihnen also bedingt
Recht. Lange Haare, Ohrringe,
Piercings etc... sind in Betrach-
tung der Eigensicherung eine
leichte Gefährdung eines jeden
Beamten im Dienst. Aber sollte
das nicht jeder im Jahre 2002 für
sich selbst entscheiden. Wir leben
ja schließlich nicht mehr im 19.
Jahrhundert. Mal eine Gegenfra-
ge: Dürfen demnächst Frauen
keine Hosen mehr tragen und
müssen wieder zu Hause am
Herd stehen, das war damals
auch so. Aber warum wird die-
ses Thema nicht für Frauen
aktualisiert????Wenn Frauen
Ohrringe tragen, egal ob einen
oder zehn, ist dies akzeptabel, das
ist ja schon immer so gewesen.
Auch lange Haare gehören na-
türlich zu einer Frau, aber doch
nicht zu einem Mann. Das sind
Wertvorstellungen, die längst
vergangen sind. Wann wird die
Polizei modern, bzw. geht mit der
Zeit??? Im Jahre 2002 habe ich
es als Mann langsam satt, mich
den Wertvorstellungen von Vor-
gesetzten zu unterwerfen, nur
weil die nicht von ihrem starren
Denken abweichen. Und in dem
Moment, wo ich mir vorzuschrei-
ben habe, wie ich meine Haare
trage, greift man mehr in meine
Privatsphäre ein, als zugegeben
wird. Ich habe 8-Stunden-Dienst
(manchmal auch mehr), aber
immer noch 16 Stunden Freizeit.

Einen Ohrring kann
man rausnehmen
und wieder einset-
zen, ein Tattoo ist
zu verdecken, aber

Leserbrief „Waffen-
recht“, DP 2/02

Aus zwölfjähriger dienstlicher
Erfahrung in der Umsetzung
waffenrechtlicher Vorschriften
stimme ich dem Autor des o. g.
Artikels weitgehend zu. Bezüg-
lich der angeblich nicht existen-
ten Erfassungsregeln scheint
Herrn Dicke jedoch entgangen
zu sein, dass das Niedersächsi-
sche Innenministerium mit Er-
lass vom 17.06.93 - 21.2-12241/7
– die Waffenrechtsbehörden im
Zuständigkeitsbereich zur jährli-
chen Abgabe einer umfangreich
differenzierten Statistik aufge-
fordert hat. Diese auf Veranlas-
sung des Bundesinnenministeri-
ums geforderte Aufstellung kann

Ich möchte zu diesem hervor-
ragenden, kompetenten Artikel
gratulieren. In diesem Bericht
wird erwähnt, dass nur in 0,013
Prozent aller Fälle eine Schuss-
waffe verwendet wird, die sich im
legalen Besitz befindet. Diese
Zahl relativiert sich noch um ein
Vielfaches, wenn man bedenkt,
dass Waffendiebstähle bei Poli-
zei, Zoll, BGS und Bundeswehr
auch in diese Statistik hineinfal-
len. Dass die unbeabsichtigte
Schussabgabe durch Polizeibe-
amte, bei der andere Personen

Haare lassen sich
nicht einfach ab-
schneiden und
wieder ankleben.
Dieses Thema wird auch in

den nächsten Jahren bei der Po-
lizei heiß diskutiert werden und
zu keinem befriedigen Ent-
schluss kommen.

Marc Scheene,
Hagen, per Email

wegen der zunehmenden Ver-
breitung automatisierter Verfah-
ren zur Erfassung von Waffen-
rechtsinhabern und deren Waf-
fen seitens der Waffenrechts-
behörden sehr präzise ausgewor-
fen werden und ermöglicht dem
BMI seither einen genauen
Überblick über den in Deutsch-
land  vorhandenen legalen Waf-
fenbestand in privater Hand.

Bernd Zies,
Sachgebietsleiter Waffenrecht

bei der Polizeidirektion
Braunschweig, per Email

sie noch auf einen weiteren Um-
stand hinweisen. Haben Sie ei-
gentlich schon bemerkt, dass wir
seit Jahren auch Frauen bei der
Polizei haben? Ja? Ist Ihnen dann
vielleicht einmal aufgefallen,
dass diese Fingerschmuck tragen,
Ohrringe ihr Eigen nennen, lan-
ge Haare und, was ich „schreck-
lich“ finde, lange Fingernägel
haben? Ist bei Kolleginnen die
Gefahr, dass sie sich dadurch im
Dienst verletzen oder anderen
Personen beim Einschreiten ent-
sprechenden Schaden zufügen
nicht ebenso groß? Haben Sie
schon einmal eine Kollegin auf-
gefordert, den Ohrschmuck ab-
zulegen, sich die Haare oder Fin-
gernägel zu schneiden oder
schneiden zu lassen, weil sie sich
oder andere verletzen könnten?
Nein! Warum nicht?

Elmar Ludwig,
stellv. Vorsitzender KG
Mannheim, per Email
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Leserbrief „Neue Dienst-
pistole in Niedersach-
sen“, DP 2/02

Die Heckler & Koch P2000 ist
mit Sicherheit eine tolle Polizei-
pistole. Ein DAO-System
(DAO=Double Action Only)
wird jedoch nicht die unbeab-
sichtigten Schussabgaben verhin-
dern können. Eine ungewollte
Schussabgabe kann nur dann er-
folgen, wenn der Finger den Ab-
zug berührt, obwohl der Waffen-

„Leserbrief von
Wolfgang Makowka,
Koblenz“, DP 2/02

Ich glaube nicht, dass Armut
automatisch Terrorismus hervor-
ruft. Nimmt man den internatio-
nalen Terrorismus unter die
Lupe, so stellt man fest, dass er –
weltweit – von sehr sehr reichen
Männern und Systemen unter-
stützt wird. Terrorismus ist ein
Kampf, der ohne Geld nicht zu
führen ist. Die Unruhen in Ar-
gentinien würde ich eher als ge-
walttätige Proteste deklarieren.

Holger Zucker, per Email

Leserbrief „Erfolgsstory
Euro“, DP 2/02

In Ihrem Leitartikel von Fe-
bruar wird in mindestens 10 Fäl-
len in Verbindung mit Falschgeld
die Bezeichnung „Blüte“ ver-
wandt.

Bei „Blüten“ handelt es sich
um Drucksachen oder Abbildun-
gen, die Geld- oder Wertzeichen
ähnlich sehen und nach dem Wil-
len des Herstellers nicht als
Falschgeld eingesezt werden sol-
len (Werbedrucke oder Spiel-
geld) – und aufgrund ihrer
äusseren Gestaltung auch nicht
eingesetzt werden können. Eine
„Blüte“ hat also absolut nichts
mit Falschgeld zu tun und der
Ausdruck „Blüte“ wird allenfalls
laienhaft mit Falschgeld in Ver-
bindung gebracht. (...)

Eine Klarstellung scheint mir
angebracht.

Ralf Wolters,
Breckerfeld

Leserbrief von
Petra Kunze, DP 2/02

Liebe Kollegin Kunze,
Sie haben in Ihrem Brief um

Stellungnahmen gebeten, sehr
gerne antworte ich nun, zum bes-
seren Verständnis hier ein paar
Daten zu meiner Person:

Ich bin POK, ein „ungemeiner
Wessi“ (was ist das eigentlich?),
und werde seit 1990 ausschließ-
lich im Ostteil Berlins dienstlich
verwendet.

Ihr Artikel spricht von hohem
Sachverstand und Ihre Forde-
rung nach Angleichung ist sicher
nachvollziehbar. Bei dieser Dis-
kussion wir allerdings oft so ge-
tan, als wären die betroffenen
Beamten aus den neuen Bundes-
ländern die Opfer der Wieder-
vereinigung und den damit ver-
bundenen Kosten.

Da Sie viele Daten aufgezählt
haben, sind Ihnen die Fakten, die
den Beamten West betreffen, si-
cherlich nicht unbekannt:

• Ersatzlose Streichung der
Berlin-Zulage

• Seit Jahren ist das Weih-
nachtsgehalt eingefroren

• Besoldungserhöhungen un-
terhalb des Inflationsausgleiches

seit der Wiedervereinigung
• Beförderungs- und Stellen-

besetzungsstopp
Dies sind nur einige Beispie-

le, die belegen, dass ich ohne die
gottlob erfolgte Wiedervereini-
gung schon vor Jahren zum PHK
ernannt worden wäre und mo-
natlich mit Sicherheit mindestens
350 Euro mehr zur Verfügung
hätte!

Dem gegenüber steht eine
wirtschaftliche Entwicklung der
Beamten Ost seit 1990, die bei
allen aufgezählten Nachteilen
auch mal Erwähnung finden soll-
te: Neben der selbstverständli-
chen Steigerung der Lebensqua-
lität waren das die Anschaffung
von allen erdenklichen Luxusgü-
tern insbesondere im Medien-
bereich und nicht wenige meiner
Kollegen (ja, auch die mit 90%)
finanzieren sich eine Immobilie
im Speckgürtel Berlins. Anson-
sten ist das Wohnen im sanierten
Plattenbau inzwischen selbstver-
ständlich ebenso wie das Nutzen
modernster Kommunikations-
wege und Infrastrukturen.

Das soll ja auch alles so sein
und ich möchte bitte nicht miss-
günstig wirken. Es stört mich nur,
dass mein Verzicht nicht erkannt
wird, ebenso wie die erheblich
gestiegene Lebensqualität der
Kollegen aus dem ostdeutschen
Raum.Um es noch einmal zu be-
tonen: Ich halte die Forderungen
nach Angleichung schon aus so-
zialen Gründen für richtig und
sinnvoll. Aber vielleicht ist es ja
auch so, dass die Mittel dafür
nach all den aufgebrachten Lei-
stungen wirklich nicht vorhan-
den sind.

Nun möchte ich mich aber
nicht an den müde machenden
Spekulationen über die Finanz-
lage des Bundes und des Landes
Berlin beteiligen, sondern mit
kollegialen Grüßen schließen.

Ich freue mich auf Ihre Ant-
wort und werde mich an weite-
ren Diskussionen gerne beteili-
gen.

Jochen Seidel, Berlin,
per Email

verletzt werden, in diese Statistik
hineinfallen. Und wer denkt, dass
diese Beispiele nur sehr selten
sind, der irrt gewaltig...

Ich behaupte hier –  ganz be-
wusst böswillig – dass die Politik
missbraucht wird, um besonders
gesetzestreue Bürger zu drangsa-
lieren und zu kriminalisieren.

Holger Zucker,
per Email

Ich habe ihren Artikel „Waf-
fenrecht wird zur Lachnummer“
im Internet gelesen und habe
mich über soviel Fachkompetenz
sehr gefreut. Da ich seit vielen
Jahren selber Sportschütze
(Großkaliber) bin, kann ich die-
se Diskussion über Innere Si-
cherheit in Zusammenhang mit
Schießsport, Jagd usw. überhaupt
nicht verstehen. Alle Angelegen-
heiten sind hervorragend gere-
gelt, viele Länder beneiden uns
um unsere Statistiken. Meine
Sportsfreunde und ich würden
uns sehr darüber freuen, wenn sie
bei unseren „Volksvertretern“
noch vor der Waffengesetzno-
vellierung Gehör finden würden.

P.S. Ich habe mich bei der For-
mulierung dieser Email sehr zu-
rückgehalten, obwohl die Aus-
wirkungen dieser anstehenden
Novellierung unseren jungen
Sportverband (7 Jahre) in seiner
Existenz gefährden. So etwas
kann natürlich auch unsere
Wahlentscheidung beeinflussen.

Lutz Johannsen,
Sörup, per Email

träger nicht beabsichtigt zu schie-
ßen. Dieses Problem trifft auch
nicht nur die Kollegen, die im
Einsatzgeschehen ihre Dienst-
waffe durchladen müssen und
jetzt das Entspannen vergessen.
Bei einer Untersuchung von
Prof. Dr. Schmidtbleicher wur-
den 34 Polizeibeamte mit einer
gefährlichen Situation konfron-
tiert. Immerhin fünf der Proban-
den (14,7 Prozent) betätigten
den Abzug, ohne dies zu wollen.
Wenn es denn richtig ist, dass in
Stresssituationen, auch ein
Double Action-Abzug überwun-
den wird, muss man zu dem Er-
gebnis kommen, dass eine DAO-
Waffe allein nicht das Problem
lösen wird. Es ist dringend not-
wendig, dass die Schießausbil-
dung auf dieses Problem eingeht.

Unsere Schießaus-
bildung befindet
sich vielfach leider
noch auf dem Stand
von 1950.

Es reicht eben nicht aus, die,
Schießstätten mit modernster
Technik vollzustopfen und dann
zu glauben, man hat automatisch
ein modernes Training.

Holger Zucker,
per E-Mail
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Leserbrief „KFN-Studie“,
DP 1/02

Die von Ihnen geschilderten
Ursachen für vermehrte Wider-
standshandlungen sind sicherlich
zutreffend. Insbesondere das in-
konsequente Einschreiten zahl-
reicher Beamter, begründet
durch das Vermeiden wollen von
Anzeigen gegen sich selbst und
Vorgesetzte ohne Rückgrat, ist
eine Ursache für das Problem.

Als eine Hauptursache sehe
ich jedoch unsere weiche Justiz
an. Welcher Kollege kann nicht
von Urteilen sprechen, die ein-
fach nur als lächerlich bezeichnet
werden können. Wie kann es
sein, dass ein Polizeibeamter von
einem Richter zu hören be-
kommt, Verletzungen durch
Widerstandshandlungen seien
eben Berufsrisiko und somit
nicht so schlimm? Oder dass sich
die Strafe für die gebrochene
Nase eines Polizisten auf 600
Mark beläuft und der Verurteil-
te nach der Verhandlung sagt:
„Für den Betrag gönne ich mir
den Spaß nochmal“.

Man schaue sich nur einmal
den Katalog für Sicherheitslei-
stungen an. Insbesondere den
Betrag für Fahren unter Alko-
holeinfluss und den für Wider-
stand. Noch Fragen?

Carsten Hoffsümmer,
Köln

Leserbrief „Beamten-
versorgung“, DP 1/02

Was hat uns die Demo in Ber-
lin gebracht?

Wir werden weiter von unse-
rem Dienstherrn nach „Guts-
herrenart“ behandelt. Rücksicht-
nahme und Verlässlichkeit kennt
die Politik nicht.

Selbst die Gründe, warum die
Änderung des Beamtenversor-
gungsgesetzes  falsch sind, haben
nicht gefruchtet.

Was können wir als betroffe-
ne Arbeitnehmer tun? Streiken,
leider nein, denn dies ist uns ver-
boten. Dienst nach Vorschrift?
Dies trifft wiederum nur die Fal-
schen.

Aber wir haben, zumindest zu

Leserbrief „Gefahrhund-
gesetz“, DP 11/01

Wir möchten hierdurch eben-
falls die Möglichkeit nutzen und
uns zu dem Thema Gefahren-
hundegesetz beteiligen. In den
Ausgaben 12.01 und 01.02. war
erneut festzustellen, dass dieses
leidige Thema viele Kolleginnen
und Kollegen interessiert. Wir
selbst sind Liebhaber und Besit-
zer dieser „Bestien“, welche uns
per Gesetz verboten wurden und
im Laufe der Zeit vom deutschen
Boden verschwinden werden.
Gesetze und Verordnungen wur-
den geschaffen, von Menschen,
die sich in der Materie Tier-/
Hund nicht auskennen. Gesetze
und Verordnungen, die uns Hun-
dehalter und Liebhaber darstel-
len als wären wir menschlicher
Abschaum und Personen, die
sich am Abgrund der Legalität
befinden. Wir sind Menschen, die
sich mit viel Liebe und Zunei-
gung dem Mitgeschöpf Hund
widmen und werden bestraft,

weil man es in der Vergangenheit
nicht schaffte ordentliche Ver-
ordnungen bzw. Gesetze wie z.B.
ein Heimtiergesetz in das Leben
zu rufen. Die Problematik von
beißenden Hunden und den da-
mit verbunden Verletzungen
bzw. tödlichen Unfällen ist schon
immer bekannt. Es gab schon
immer Hunde und somit schon
immer Beißvorfälle. Leider las-
sen sich Politiker, angestiftet von
einer Bevölkerung, die durch fast
alle Bereiche der Medien sowie
des IT verunsichert und falsch
aufgeklärt wurden, immer wie-
der hinreißen zu Gesetzesvor-
schlägen und Verordnungen, die
dem Hund und Halter nicht die-
nen.

Wir selbst sind seid 6 Jahren
ständig im Streifendienst tätig
und haben noch keine Vorfälle
mit den Listenhunden (BT, SBT,
AST, APBT und Kreuzungen)
erlebt und auch sind uns keine
derartigen Vorfälle bekannt ge-
worden. Die meisten Vorfälle er-
eigneten sicht nicht mit sog.
„Kampfhunden“, sondern mit
Mischlingen und den Vertretern
der deutschen Hunderassen
Schäferhund, Rotweiler und
Dogge. Über diese Vorfälle wird
jedoch nie bzw. in kleinen Beiträ-
gen auf der letzten Seite der Ta-
gespresse berichtet. Auch stellen
wir sehr oft eine Unwissenheit
innerhalb des Kollegenkreises
fest. Da werden Mischlinge oder
deutsche Rassehunde mal
schnell zu sog. „Kampfhunden“
gemacht und wieder kann man in
der einschlägigen Tagespresse
nachlesen zu was diese „Bestien“
doch alles fähig sind. Und wieder
schreit der Mob nach Vergeltung
und endgültiger Ausrottung die-
ser Hunderassen. Als Krönung
liest man dann in der Gewerk-
schaftszeitung  einen Artikel von
einem Herrn G. Schupp, welcher
es sich heraus nimmt, das
Gefahrenhundegesetz für gut zu
heißen und weitere Schritte for-
dert. Solche Artikel von angebli-
chen Fachleuten zu lesen macht
uns traurig und wütend zugleich.
Wir würden uns sehr wünschen,
wenn es in den Reihen der Poli-
zei zu mehr Aufklärungsarbeit
zum Thema „sog. Kampfhunde“
käme und das einmal die Zeit
kommen werde, wo wir als Hun-

Leserbrief „Demo gegen
Versorgungskürzung“,
DP 1/02

Die Grossdemonstration am
26.11.2001 hat den Bürgern un-
seres Landes gezeigt, dass sich
hinter den Polizei- und Bundes-
wehruniformen auch Menschen
befinden, die sich um die Früch-
te ihrer Arbeit betrogen fühlen,
bzw. sich vorkommen wie Bitt-
steller, die für ein „Schmerzens-
geld“ Tag für Tag ihr Leben, ihre
Gesundheit und ihr soziales
Umfeld riskieren. Ob das aber
die zuständigen Politiker aber
begriffen haben, wage ich zu be-
zweifeln. Sind diese Menschen es
doch, die dafür verantwortlich
sind, dass seit Jahrzehnten Stel-
len bei der Polizei abgebaut wer-
den, die Bundeswehr reduziert
wird und die Ausrüstung dieser
und bei vielen Landespolizeien
sich in einem jammervollen Zu-
stand befindet. Jedoch erinnere
ich mich daran, dass gerade die-
se Bundesregierung als damali-
ge Opposition am lautesten im
Gleichklang mit den Gewerk-
schaften gegen die Pläne der
Regierung Kohl zum „Sozialab-
bau“ protestiert hat. Es sind be-
stimmt nicht wenige unter den
Demonstranten, die 1998 dieser
Bundesregierung ihre Stimme
gegeben haben und nun diesen
Wahlsieg sehr teuer bezahlen
müssen. Leider auch die Nicht-
wähler. Denn was diese Herren
in Berlin bisher in Bezug auf den
Abbau der Arbeitslosigkeit, Ge-
sundheitsreform, Reformen im
öffentlichen Dienst, innerer und
äußere Sicherheit geleistet haben
ist wesentlich schlechter, als es
die 16 Jahre Kohl-Regierung
brachten. Doch Hand aufs Herz:
glaubt denn irgend einer der
Demonstranten oder gar Ge-
werkschaftler ernsthaft daran,
dass sich irgend etwas ändern
wird? Ich habe da meine ernst-

einem Teil, andere Möglichkei-
ten. Wir können, wenn wir Mit-
glied in einer Partei sind, die
Mitgliedszahlung einstellen. Dies
bedeutet aber nicht, dass wir aus
der jeweiligen Partei austreten
sollen. Die Parteien müssen dann
reagieren und uns aus der Orga-
nisation ausschließen.

Ich habe den ersten Schritt
getan. Nach über 25 Jahren in der
SPD habe ich meinen Beitrag auf
ein Sonderkonto eingezahlt. Ich
kann nur alle Beamtinnen und
Beamten auffordern diesen
Schritt in ihrer jeweiligen Partei
auch zu tun. Verantwortlich ist
nicht nur die SPD. Am 12.01. ha-
ben im Bundesrat auch die an-
deren Parteien – jeweils regie-
rende Partei bzw. Parteien im
Land – dieser Änderung zuge-
stimmt.

Leider muss man feststellen,
dass Regierungen auf Argumen-
te nicht reagieren. Sie müssen es
am Geld und an den Stimmen
merken.

Wir dürfen uns nicht weiter
verwalten lassen.

Udo Freidinger,
per Email

deliebhaber und Besitzer mit
unseren Rassen sorglos über
Deutschlands Straßen gehen
können.

Michael & Natalija Nöske,
Polizeirevier Leipzig Mitte
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Leserbrief „GdP-Spitze
bei Angela Merkel“,
DP 1/02

Spontan wollte ich dem
Leserbriefschreiber beipflichten:
„Richtig, Herr Schnupp. Für Par-
teipropaganda sind wir uns zu
schade!“ ... und musste nach
Querlesen des Beitrags meinen
ersten Eindruck revidieren: Der
Verfasser, der Parteipropaganda
doch ablehnt, handelt gegen sein
Prinzip und beschränkt seine
Kritik auf eine Partei, auf die
CDU. Ist es nicht die SPD, die mit
der Pensionskürzung das fort-
setzt, was sie 1981 mit dem
„Rentenklau“ begann? Kein
Wort der Kritik an die Adresse
der SPD; stattdessen an den Law-
and-Order-Minister Schily, der
als „von abgrundtiefem Hass ge-

gen die Beamten” charakterisiert
und als „Einzelkämpfer“ darge-
stellt wird, der die Einschnitte in
das Rentensystem fortsetzt – so,
als handele Schily als Privatper-
son; als eigenmächtiger Rambo.
Nicht ein einziges Mal wird
Schily als SPD-Innenminister
apostrophiert, der die vom Kanz-
ler vorgegebenen Richtlinien
umsetzt. Diese Vorgaben enthal-
ten nun mal die Pensions-
kürzungen. Anders die Vorwür-
fe gegen die CDU. Hier wird bei
Kanther die Parteizugehörigkeit
hervorgehoben, werden Vorwür-
fe wegen der Verwaltungsreform
verbunden – aus meiner Sicht-
weise unstatthaft verbunden –
mit strafrechtlichen Anschuldi-
gungen (Parteispendenaffäre
pp), die doch mit dem angespro-
chenen Sachverhalt nichts zu tun
haben. Es waren und sind SPD
Regierungen, die den Beamten,
den Versor-gungsempfängern, fi-
nanzielle Verschlechterungen
aufbürdeten: heute mit Kürzung
der Pensionen unter SPD Kanz-
ler Schrö-der und 1981 – schon
vergessen, Herr Schnupp – mit
dem „Rentenklau“ unter dem
SPD Kanzler Schmidt. Nach dem
Faseln von der „Doppelversor-
gung“ der Beamten wurde 1981
der § 55 Beamtenversorgungs-
gesetz modifiziert. Einzelheiten
will ich mir ersparen. Die Miss-
achtung des Vertauensschutzes
durch die SPD ist noch nicht ver-
gessen, sie war jahrelang Diskus-
sionsthema auch in der DP. Nur
soviel: damals wurden beim Zu-
sammentreffen von Versorgungs-
bezügen mit einer Rente den be-
treffenden Beamten die Pension
gekürzt (wohlgemerkt: bei den
Beamten, nicht bei den doppel-
versorgten Politikern aller Cou-
leur). Diese nicht unerhebliche
Kürzung der Pension hat man-
chem alten Kollegen weh getan
– und jetzt folgt die zweite Stufe.
Und wenn, Herr Schnupp, die
Parteien/Politiker nicht an ihren
Worten, sondern an ihren Taten
gemessen werden sollen, dann
verstehe ich Ihre unterlassene
Kritik an der SPD nicht.

Dieter Nockemann,
Herecke

Leserbrief zu „Beamten-
versorgung“ ,DP 8/01

Wie man den Leserbriefen,
dem Grußwort des Bundes-
seniorenvorsitzenden, Kollegen
Heinz Blatt und dem Artikel des
Kollegen Bernhard Witthaut,
aber auch des Kollegen Günther
Schnupp, dem früheren Schrift-
führer im GBV (alle DP 1/02),
entnehmen kann, ist die Verab-
schiedung des jüngsten Versor-
gungsänderungsgesetzes vom
November 2001 innerlich noch
nicht verdaut. Ich finde das gut
so. Alle Autoren verweisen völ-
lig zurecht auf die Aufbau-
leistungen der heutigen Senioren
und älteren heute noch aktiven
Jahrgänge. Günther Schnupp
spricht in seinem Leserbrief so-
gar vom „abgrundtiefen Hass“
Schilys gegen die Beamten! Das
indes interessiert den früheren
Terroristenverteidiger (auch
„rosa roter Kanther genannt),
Otto Schily, überhaupt nicht!

Ich habe aber auch
den Eindruck, dass
die Pensionskürz-
ungen auch jüngere
Kollegen offenbar
wenig interessiert,
obgleich auch sie
später davon betrof-
fen sein werden.
Eigenartig!

Ich meine auch, dass, wie der
82-jährige Kollege aus Hessen in
seinem Brief an den GdP-Bun-
desvorstand schreibt (Kollege
Blatt), vornehmlich die Politik
immer wieder auf die Auf-
bauleistungen der Älteren bei
damaligen Hungerlöhnen und
hohen Belastungen hingewiesen
werden muss. Und noch eines:
Der Politik müssen überdies die
sehr teuren Pensionäre aus der
Politik bei Parteienwechsel  nach
jeweiligen Wahlen auf Bundes-
wie Landesebene vorgehalten
werden! Eine Neuauflage in die-
ser Richtung wird uns wohl nach
dem 22. September 2002 wieder
ins Haus stehen, wenn der Steu-
erzahler (und damit freilich auch
wir Steuer zahlende Pensionäre)

erneut hohe Ministerialbeamte,
Staatssekretäre und Minister mit
hohen Pensionen zu unterhalten
hat.

Nur, von denen
spricht eigenartiger-
weise niemand,
warum eigentlich
nicht?

Zur Erinnerung: Die sozialli-
berale Koalition unter Helmut
Schmidt schickte in ihrer
dreizehnjährigen Amtszeit 140
Spitzenbeamte in der B-Besol-
dung vorzeitig nach Hause! Al-
lein unter Helmut Kohl wurden
von 1982 bis 1995, also in nur sie-
ben Jahren, über 100 Spitzen-
beamte vorzeitig in den einstwei-
ligen Ruhestand versetzt, weil sie
mit ihren jeweiligen Ministern
nicht übereinstimmten. Nur als
Beispiel: Der damalige Staatsse-
kretär Wilhelm Knittel  wurde im
Alter von nur 60 Jahren vom da-
maligen Verkehrsminister Mat-
thias Wissmann (CDU) zuerst
mit dem Großen Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet, da-
nach wegen „Meinungsverschie-
denheiten“ über die Führung des
Bundesverkehrsministeriums
mit 14.000 DM (7.158 Euro) mo-
natlich (168.000 DM/85.897 Euro
pro Jahr!) in den einstweiligen
Ruhestand versetzt. Der Staats-
verbrauch am Steueraufkommen
ist mir, wie bei den gesetzlichen
Krankenkassen (diese mit gut 40
Prozent vom Beitragsaufkom-
men) entschieden zu hoch! Ich
vermisse bei angeblich leeren öf-
fentlichen Kassen auch Spar-
maßnahmen bei der horrenden
Parteienfinanzierung auf Steuer-
zahlers Kosten in Bund und Län-
dern! Ich meine, dies sollten die
Gewerkschaften bei künftigen
Tarifverhandlungen ruhig auch
einmal mit ins Spiel bringen.

Peter Hafke,
Karlsdorf-Neuthard,

per E-Mail

FORUM

haften Zweifel. Denn Rot-Grün
hat gerade auf dem Gebiet der
inneren Sicherheit schlimmer
versagt als es voraus zu sehen
war. Ohne es zu merken, haben
die Roten unter Kanzler
Schröder den Grünen in punkto
innere und äußere Sicherheit ei-
nen Bärendienst erwiesen: Die
Polizei hat immer weniger Leu-
te zur Verfügung, neue Aufgaben
kommen hinzu. Die Bundeswehr
wird langsam aber sicher kaputt
gespart, so dass sie kaum noch in
der Lage ist ihren internationa-
len Verpflichtungen nach zu
kommen. Ich hoffe, dass Wahltag
wirklich Zahltag ist. Aber das
Motto ist auch schon alt und hat
noch nie irgend einem Politiker
ernsthaft Angst gemacht. Haben
die doch ihr Schäfchen im Tro-
ckenen, beziehen weiter ihre
Einkommen aus verschieden
Quellen, stehen weiterhin Polizi-
sten vor ihren Häusern oder sit-
zen in den Büschen, damit sie
und ihre Familien in Sicherheit
leben können. Also freuen wir
uns doch gemeinsam auf neue
Gemeinheiten, Gleichgültigkei-
ten und Desinteresse unserer von
uns gewählten Volksvertreter
und natürlich auch auf die näch-
sten Tarifverhandlungen!

Günter Rohde,
Raunheim


